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1. Vorwort

Im Herbst 2015 wurde in St. Severin vom Pfarrgemeinderat ein neuer Arbeitskreis zur Prävention gegen

(sexualisierte) Gewalt1 gegründet. Der Kreis hat seine Arbeit aufgenommen mit dem Auftrag und Ziel,

ein sogenanntes Institutionelles Schutzkonzept für St. Severin zu erstellen.

Das Schutzkonzept ist eine weitere Präventionsmaßnahme zum Schutz von anvertrauten Kindern und

Jugendlichen in der katholischen Kirche; neben bereits bestehenden Bemühungen wie z.B.

Präventionsschulungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter.

Die kirchenrechtliche Grundlage ist die Präventionsordnung des Erzbistums Köln2. Darüber hinaus

gelten selbstverständlich für alle Arbeitsbereiche auch die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere das

Bundeskinderschutzgesetz vom 1. Januar 2012.

Damit das Schutzkonzept wirksam wird und nicht bloß ein Papier ist, haben wir möglichst viele

Menschen unserer Gemeinde an seiner Erarbeitung beteiligt und dem Gespräch raum gegeben. wir

erhoffen uns davon eine gute Akzeptanz unserer Präventionsbemühungen und die Verantwortlichkeit

von allen, die mit Kindern und Jugendlichen in unserer Pfarrei im Kontakt sind.

Flankiert wurde der Prozess von verschiedenen Maßnahmen, die das thema Prävention im

Bewusstsein der Gemeinde verankern sollen (Präventionstheater, Kindergottesdienst zum thema

Kinderrechte, Elterninformationen, Flyerpräsenz, Infos auf der Homepage, Artikel im themenheft

„Kinder Mütter Väter“). Dies hat positive rückmeldungen ergeben.

Uns sind Kinder und Jugendliche wichtig und oberstes Ziel ist es, dass junge Menschen sich in unserer

Pfarrgemeinde sicher bewegen und aufwachsen können. Ihre Eltern und Bezugspersonen sollen sich

auf uns verlassen können. Wir arbeiten daran, eine Grundhaltung und Kultur der Achtsamkeit zu

etablieren und immer weiter zu verbessern.

Das Schutzkonzept wurde von der Präventionsbeauftragten des Erzbistums Köln am 21.08.2017 bestätigt 

und vom Pfarrgemeinderat am 06.09.2017 in Kraft gesetzt.

Für den AK Prävention:

ruth Habeland, Elisabeth wessel, Clara oepen und Anna Kozikowski

Kontaktmöglichkeiten zum Arbeitskreis:

Allgemein: praevention@st-severin-koeln.de

ruth Habeland, Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinde

tel.: 0177/62 94 006 oder info@habeland.de

Christian türnich, Verwaltungsleiter der Pfarrei 

tel.: 01520/89 74 863 oder christian.tuernich@st-severin-koeln.de

Elisabeth wessel, Mitglied im Pfarrgemeinderat: tel.: 0221/34 64 604 oder elisabeth.wessel@gmx.de

1 Für einen besseren Lesefluss sprechen wir im Folgenden von „sexualisierter Gewalt“. Selbstverständlich meinen wir 
 gleichermaßen die Prävention gegen physische und psychische Gewalt. Siehe auch Definitionen im Anhang.
 Bis auf wenige Ausnahmen haben wir uns, um der besseren Lesbarkeit willen, für die männliche Schreibweise entschieden.
2 Inkraft getreten zum 1. Mai 2014, Amtsblatt Nr. G 20715 B vom 30.04.2014. Der gesamte text ist einsehbar
 auf der Homepage des Präventionsbüros vom Erzbistum Köln: www.praevention-erzbistum-koeln.de
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2. StrUKtUr DEr KINDEr- UND JUGENDArBEIt IN St. SEVErIN

In unserer Kirchengemeinde haben wir eine vielfältige Kinder- und Jugendarbeit, bestehend aus:

 pfarreigenen Gruppen und Angeboten, für die das vorliegende Schutzkonzept gilt.

 Angebote eigenständiger Vereine & träger in der Pfarrei mit direktem Arbeitsbezug. 

 Hier liegen in der regel neben einem eigenständigen Schutzkonzept schriftliche 

 Vereinbarungen nach §8a und §72a SGB VIII mit den Kommunen vor.

Der Übersicht halber fassen wir alle Angebote in vier Programmbereichen zusammen:

A

B

Katechetische und

liturgische Angebote

Kinderliturgiekreis

Kleinkinder-

gottesdienst

Erstkommunion-

vorbereitung

Messdiener

(Ministrantenarbeit)

Firmvorbereitung

Familienwochenende

Sternsingeraktion

Jugendgruppen &

Freizeitangebote

Gruppenleiterrunde

(Pfarrliche Jugendarbeit

& Ferienangebote)

Kath. Jugend rund um

den Chlodwigplatz

(Karneval)

Events för Pänz

(Veranstaltungen wie

Vater-Kind-Nachmittag)

Malteserjugend

(verbandliche 

Jugendarbeit)

Musikalische Bildung 

Chöre (Kinderchor und

Känguruhchor)

Kindermusicalgruppe 

Instrumentalunterricht

(offene Jazzhausschule)

Kinder- und

Jugendtagesbetreuungen 

in Einrichtungen

Got Elsaßstraße

(offene Kinder- und

Jugendarbeit)

Kita St. Josephshaus

(Kath. Familienzentrum,

Schwerpunkteinrichtung 1)

Kita rolandstraße 

(Kath. Familienzentrum,

Schwerpunkteinrichtung 2)
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3. ErArBEItUNG DES SCHUtzKoNzEPtES

Die Themen, die im Schutzkonzept behandelt werden, sind im „Haus der Prävention“3 übersichtlich

abgebildet:

3 Quelle: Erzbistum Köln, Stabsstelle Prävention 
4 Fragebogen siehe Kapitel 4 

Auf der Basis von wertschätzung und respekt und unter dem Dach einer Kultur der Achtsamkeit

werden verschiedene präventive Maßnahmen in diesem Schutzkonzept zusammengefasst. Für die

Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes haben wir uns an den verschiedenen Bausteinen orientiert.

Erstellung der Risikoanalyse

Beim runden tisch „Kinder, Mütter, Väter“ im Januar 2016 wurde ein Fragebogen für Leiterinnen und

Leiter sowie Verantwortliche von Kinder- und Jugendgruppen vorgestellt4. Die Fragen bezogen sich

auf den ersten Baustein des Hauses, die sogenannte risikoanalyse. Sie haben uns sensibilisiert für kritische 

Situationen (risikofaktoren) und positive Faktoren, die diese möglichst verhindern sollen (Schutzfaktoren). 

Partizipation

von Kindern

und Jugendlichen

bzw. von schutz-

oder 

hilfsbedürftigen

Erwachsenene

Analyse

des eigenen

Arbeitsfeldes:

Schutz- und

Risikofaktoren

Erweitertes

Führungszeugnis

Nachhaltige 

Aufarbeitung

Verhaltenskodex

und Selbstauskunfts-

erklärung

Qualitätsmanagement

Beratungs- und

Beschwerdewege

Personalauswahl

und -entwicklung /

Aus- und Fortbildung

Kultur der
Achtsamkeit

Interventionsplan

Grundhaltung: Wertschätzung und Respekt
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5 Schriftenreihe „Institutionelles Schutzkonzept“ des Erzbistums Köln, Heft Nr. 1, 2, 3, 5

Nachdem rückmeldungen aus sämtlichen Kinder- und Jugendgruppen unserer Pfarrei eingegangen waren, 

wurden die Ergebnisse ausgewertet und bei verschiedenen Gelegenheiten Gruppenverantwortlichen und 

anderen Gemeindemitgliedern vorgestellt (z.B. im Pfarrgemeinderat, Pastoralteam, rückmeldung an runden 

tisch „Kinder, Mütter, Väter“). So wurde das thema mehrmals besprochen und an bestimmten Stellen noch 

Details ergänzt oder verändert.

Formulierung des Verhaltenskodexes

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Formulierung eines Verhaltenskodexes für unsere Pfarrei aufbauend auf 

regelungen, die sich in den Gruppen unserer Pfarrei bewährt haben. Hier war insbesondere das pädagogische 

„Know-how“ der Mitarbeitenden der Got-Elsaßstraße und die langjährigen Erfahrungen der Gruppenleiter-

runde eine Hilfe. Die Endfassung entstand in einem breit angelegten Gesprächsprozess mit den haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden unserer Pfarrei.

Fachstellen und Kooperationspartner

Für die Erarbeitung haben wir uns an den Arbeitshilfen5 des Präventionsbüros des Erzbistums Köln orientiert. 

Besonders für den Interventionsplan haben wir uns eng an die Vorgaben der Präventionsstelle gehalten. 

Darüber hinaus konnten wir den Kinderschutzbund Köln e.V. als Fachberatungsstelle gewinnen sowie die 

Katholische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und

Jugendliche (Arnold-von-Siegen-Straße).

Die Entwicklung eines ISK hat Vorteile für alle Beteiligten. Es geht darum:

 den Blick für Schutz- und risikofaktoren zu schärfen

 verbindliche regeln für den Umgang mit Schutzbefohlenen fest zu schreiben und so 

 Verhaltenssicherheit zu geben, Mindeststandards in der pädagogischen Arbeit zu definieren,

 Vertrauen bei den Eltern zu wecken und zugleich die pädagogisch tätigen vor Anschuldigungen

 und Verdächtigungen zu schützen

 wiederkehrende Sensibilisierung, Aufklärung und Schulung im präventiven Bereich zu implementieren

 den Schutz bestehender regeln fest zu schreiben und für den Ernstfall Verhaltenssicherheit zu

 schaffen, denn das Schutzkonzept regelt im Fall von Grenzverletzungen und Übergriffen ein

 verbindliches Vorgehen mit klaren Abläufen.
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4. SCHUtz- UND rISIKoFAKtorEN IN DEr KINDEr- UND JUGENDArBEIt
(rISIKoANALySE)

Nach Sichtung der entsprechenden Arbeitshilfe haben wir 12 Fragen ausgesucht, die uns besonders

wichtig erschienen. Sie wurden beim runden tisch „Kinder, Mütter, Väter“ einigen Verantwortlichen

vorgestellt, um den Hintergrund zu erläutern, andere Personen wurden persönlich angesprochen.

Folgende Fragen wurden ausnahmslos schriftlich und überwiegend detailliert beantwortet:

 1.  Gibt es regeln in Ihrer Gruppe?

 2.  Ist allen klar, wer innerhalb der Gruppe mitarbeitet und in welcher Funktion?

 3.  wie wird der Austausch unter den Mitarbeitenden sichergestellt?

 4.  welche risiken bergen transportsituationen aus Ihrer Sicht?

 5.  In welchen Situationen entsteht eine 1:1-Betreuung? 

  Sind diese Situationen anderen gegenüber transparent?

 6.  Gibt es Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse in der Gruppe und ihrer Betreuung? 

  Gibt es besonders enge Beziehungen oder Vertrauensverhältnisse zwischen Mitgliedern 

  der Gruppe und ihren Betreuern? Können diese Beziehungen ausgenutzt werden?

 7.  welche besonderen Belastungen erleben Sie ggf. bei den Kindern und Jugendlichen Ihrer Gruppe?

 8.  In welchen Situationen sind die Kinder und Jugendlichen ggf. unbeaufsichtigt? 

  Können diese missbräuchlich genutzt werden?

 9.  Finden Übernachtungsfahrten oder Ausflüge statt? Wenn ja, was ist dabei wichtig für Sie, 

  damit Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen? 

  wie wird die Privatsphäre der Schutzbefohlenen dabei besonders geschützt?

 10. Gibt es spezifische bauliche Gegebenheiten an dem regulären Treffpunkt der Gruppe, 

  die risiken bergen? (z.B. schlechte Beleuchtung und zugänglichkeit von räumen, Schlüsselfragen)

 11. Sehen Sie darüber hinaus Gefahrenmomente in ihrem Arbeitsbereich, die durch diese Fragen

  nicht erfasst werden?

 12. Gibt es Anregungen, wie wir in St. Severin uns anvertraute Kinder und Jugendliche besser vor

  Übergriffen schützen können?

Insgesamt haben wir folgende Gruppen befragt:

     Instrumentalunterricht (Dozentin von der offenen Jazzhausschule)

     Kinderliturgiekreis (Ehrenamtliches Leitungsteam)

     Kleinkindergottesdienst (Ehrenamtliches Leitungsteam)

     Familienwochenenden (Einzelne Väter)

     Messdiener (zuständige Person aus dem Pastoralteam)

     Leiterrunde (Ehrenamtliches Leitungsteam)

     Känguruchor (Kirchenmusiker der Pfarrei)

     Kinderchor (Kirchenmusiker der Pfarrei)

     Jugend rund um den Chlodwigplatz (Vertreterin aus dem ehrenamtlichen Leitungsteam)

     Got (Pädagogischer Einrichtungsleiter)
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Die Ergebnisse wurden vom AK Prävention gesichtet, geordnet und mit vorhandenen Schutzfaktoren

in zusammenhang gebracht. Darüber hinaus haben wir weitere Handlungsempfehlungen mit

aufgenommen. Für uns ergeben sich insgesamt drei oberthemen, die im folgenden dargestellt

werden:

     Das Setting und seine regelungen

     transparenz bezüglich der rollen und Kommunikation

     Bauliche Gegebenheiten

Verpflichtung zur Überprüfung

Wir verpflichten uns in der Kirchengemeinde auf eine regelmäßige Überprüfung dieser Risikofaktoren.

Das thema Prävention wird einmal jährlich im Pastoralteam behandelt, hier geht

es um einen Erfahrungsaustausch und die Überprüfung folgender Fragen:

 1.  sind die benannten risikofaktoren vollständig oder sind neue entstanden?

 2.  Funktioniert der beschriebene Handlungsleitfaden und ist er allen relevanten Personen bekannt?

 3.  welche präventiven Maßnahmen planen wir für das nächste Jahr? 

  (Infoveranstaltung / Präventionstheater)

 4.  Sind unsere Maßnahmen zur Qualitätssicherung aktuell?

Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen Leiter/innen und Ansprechpartner/innen aller Gruppen

alle zwei Jahre befragt bezogen auf Erfahrungen und notwendige Anpassungen des Schutzkonzeptes.
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4.1. DAS SEttING UND SEINE rEGELUNGEN

Risikofaktoren

 Grauzonen in der

Betreuungssituation

(z.B. Familienwochenende

zuständigkeit von

Gruppenleitern und Eltern;

Messdiener in der Sakristei;

Pfarrfest)

 Bring- und Holsituationen 

(z.B. Kommunionkinder und

Känguruchor)

 1:1 Situationen

(Instrumentalunterricht,

Anfangs- und Endphase z.B.

des Kinderchores, Erste-Hilfe-

Situationen auf Fahrten, 

Vier-Augen-Gespräch etc.)

 Fehlende pädagogische Regeln

(vgl. Verhaltenskodex)

Zugeordnete Schutzfaktoren

 insbesondere bei großen

 Gruppen klare zuständigkeit 

 der Betreuer für Kleingruppen

 verabreden (z.B. zimmerleiter 

 bei Fahrten Leiterrunde; 

 Gruppenleiter bei 

 Kommunionkinderfahrt

 und Firmwochenende

 benennen)

 auf Fahrten regelmäßiger

Austausch unter den teamern

gewährleisten; 

(bei anderen Formaten findet 

das nicht statt!)

 Die Eltern wissen, wer ihr Kind

von Kita oder Schule mitnimmt;

man geht in einer Gruppe

gemeinsam nach Hause

 klarer Auftrag der Eltern zum

Erteilen des

Instrumentalunterrichtes; die

Eltern wissen, wann ihr Kind

mit wem zusammen ist;

Anwesenheit von wenigstens

zwei Erwachsenen z.B. bei

Kommunionunterricht oder

Proben Kindermusical

 ggf. gut funktionierende

Selbstverständlichkeiten

zusätzliche Handlungsempfehlung 

 wiederkehrender Hinweis

 der Beteiligten auf diese

 Grauzone: z.B. bei dem

 Familienwochenende

 regelung zum Umgang mit 1:1

Situation (dort wo notwendig

transparenz schaffen; niemals

abgeschlossene räume

zulassen; vgl. Verhaltenskodex)

 Unterweisung neuer

Instrumentallehrer über

Standards bzgl.

Gefahrenreduktion und

transparenz

 verbindliche Grundregeln für

alle Gruppen benennen, die

werte klären und gegenüber

teilnehmern und Eltern

Verlässlichkeit herstellen 

(siehe auch Verhaltenskodex)
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Sonstige allgemeine Schutzfaktoren zum Thema:

    Es ist ein wichtiges thema in unseren Gruppen, wie wir miteinander umgehen. 

  Gruppen erarbeiten bei Neustart ihre Gruppenregeln in einer für sie passenden weise 

  und reflektieren diese auf Angemessenheit und Einhaltung.

    Darüber hinaus ist die regelmäßige Präsenz von Eltern im Kleinkindergottesdienst, Känguruchor, 

  Familienwochenende und Vater-Kind-Nachmittag hilfreich

    wir haben Angebote mit ständig wechselnden Konstellationen, z.B. beim wortgottesdienst

  für Kinder, die keine Abhängigkeiten entstehen lassen

    es gibt klare und transparente regelungen z.B. bei Veranstaltungen der Gruppenleiterrunde

  und bei Ferien-zuhause (z.B. die 3-regel, siehe Anhang und Verhaltenskodex). 

  Insbesondere regelungen zu Übernachtungssituationen sind klar (z.B. alters- und 

  geschlechtergetrennte zimmer, vgl. Verhaltenskodex); die Anreise bei Fahrten erfolgt 

  in der regel per reisebus und nicht privat.

    Es gibt viele Angebote, bei denen 1:1 Situationen vermieden werden können.

4.2. trANSPArENz BzGL. DEr roLLEN UND KoMMUNIKAtIoN

Risikofaktoren

 Rotierendes System der

 Mitarbeiter im Kinderliturgie-

 Kreis macht es schwieriger 

 Standards zu etablieren, 

 zu reflektieren und Grenz-

 verletzungen zu bemerken;

 Fehlen externer

Beschwerdestellen 

bzw. mangelnder 

Bekanntheitsgrad der 

Beschwerdewege

Zugeordnete Schutzfaktoren

 Kommunikation im

 Mitarbeiterkreis

 (Kurzbericht per Mail nach

 jedem Sonntag; Austausch

 bei den treffen des Kreises)

 an vielen Stellen guter Kontakt

zu den teilnehmerInnen und

hohe Ansprechbarkeit

zusätzliche Handlungsempfehlung 

 in der internen Kommunikation

neben didaktischen Fragen

auch Auffälligkeiten in der

Gruppe im Blick haben; 

 1:1 Kontakte vermeiden.

 im rahmen des

 Schutzkonzeptes sind die

 Beschwerdewege

 transparent zu machen,

 eine unabhängige

 Beschwerdestelle ist zu

 schaffen und eine

 entsprechende Kultur ist in

 der Pfarrei zu implementieren; 

 (vgl. Kapitel Beschwerdewege)
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Weitere Handlungsempfehlungen zum Thema:

  Es macht Sinn, am Ende jeder Gruppenstunde oder jedes treffens ein Mini-Protokoll vom

  Gruppenleiter erstellen zu lassen. Hier geht es um folgende Informationen, die die

  wahrnehmung schärfen und besondere Ereignisse erinnern sollen:

   wieviele Kinder/Jugendliche waren heute da?

   was haben wir gemacht?

   wer hat entschieden, was wir gemacht haben?

   Gab es besondere Vorkommnisse?

  Kinder und Jugendlich sollen ruhig regelmäßig auch etwas dazu sagen, wie ihnen einzelne

  treffen gefallen haben (Bsp. Smileys)

  institutionalisierte und offene teamkommunikation auf Fahrten und in den verschiedenen

  Mitarbeiterkreisen soll als Kommunikationskultur stets gepflegt werden (Leiterrunde abends

  auf Fahrten; regelmäßige Dienstgespräche etc.)

4.3. BAULICHE GEGEBENHEItEN

Sonstige allgemeine Schutzfaktoren zum Thema:

  hohe Übersichtlichkeit im Sitzungszimmer/Katecheseraum an St. Maternus

  Grundsätzlich ist uns bewusst, dass wir bauliche Gegebenheiten im Blick behalten müssen, wir

  können Gefahrenquellen und risiken aber nicht immer ausschalten. Gerade deshalb ist die Beachtung  

  des Verhaltenskodex umso wichtiger (siehe Kapitel 7)

Risikofaktoren

 Dunkelheit und

Unübersichtlichkeit an

Musikraum unter der Bücherei

 Pfarrheim St. Severin: große

Unübersichtlichkeit nach oben

hin; viele unübersichtliche 

Ecken

 separate Messdienersakristei 

 in St. Maternus: viele

 unbeaufsichtigte Situationen

 große Unübersichtlichkeit in 

 St. Paul – z.B. bei toilettengang

 Unübersichtlichkeit in

Toilettenbereich Pfarrsaal

Maternus

Zugeordnete Schutzfaktoren

 Begleitung der SchülerInnen bis 

zur türe; türe nicht offenlassen, 

sondern Klingel benutzen

 regelmäßige Anwesenheit

und Aufmerksamkeit der

Küster in der Sakristei (die

Messdiener im Blick halten)

 bei Anwesenheit von Kindern

klären, wer die Kinder im

Blick behält

zusätzliche Handlungsempfehlung 

 Verbesserung der

Beleuchtungssituation in Flur

und Außenbereich

 bei Sanierung auf Übersichtlich-

keit achten: z.B. klarer Abschluss 

zum 2. oG hin; Dachgeschoss-

eingang mit Schloss versehen?

 bei der Ausbildung der Ministran-

ten darauf achten, dass sie sich in 

den räumlichkeiten gut auskennen 

und wissen, dass die Küster immer 

ansprechbar sind – dazu auch für 

ein Kennenlernen der Personen 

sorgen
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4.4. rESÜMEE

Als generelle Handlungsempfehlung erscheint uns eine wiederkehrende Sensibilisierung aller

Mitarbeitenden für das Thema Prävention zentral. Hierzu werden regelmäßige Maßnahmen unter

dem Abschnitt „Qualitätsentwicklung“ vorgeschlagen. Dennoch muss allen Beteiligten bewusst

sein, dass ein restrisiko immer bleibt. Wir setzen in unserer Pfarrgemeinde zum Schutz gegen diese

Risiken auf eine etablierte Kultur der Achtsamkeit und Wachsamkeit.

Es gibt einige Veranstaltungstypen bei denen risiken im Setting enthalten sind, z.B. 1:1 Situationen

sowie Grauzonen der zuständigkeit. Darüber hinaus gibt es in den räumlichkeiten der Pfarrei relativ

viele unübersichtliche Situationen: Hier braucht es zum einen das regelmäßige Gespräch mit dem

Kirchenvorstand6, um Abhilfe zu schaffen, wo es möglich ist. zum anderen braucht es die erhöhte

Aufmerksamkeit der anwesenden Erwachsenen (insbesondere der Küster).

Der Dreh- und Angelpunkt: Wie gehen wir miteinander um?

Dies ist ein zentrales thema in unseren Gruppen und treffen. Es lohnt sich, hierzu direkt mit Kindern

und Jugendlichen zu arbeiten und sie nach ihrer eigenen Definition zu fragen. Wir möchten alle

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter dazu ermutigen. Es ist wichtig, immer wieder mit Kindern

und Jugendlichen darüber zu sprechen, was ok ist und was nicht. Als Erwachsene tragen wir hier

Verantwortung und sind aufgefordert, klare Antworten auf Nachfragen zu geben. Sexuelle Übergriffe

sind dabei nur ein Aspekt, auch Grenzüberschreitungen, körperliche und seelische Vernachlässigung

wie auch Misshandlung zählen für uns zu Gewaltformen, die wir nicht akzeptieren.

Es muss grundsätzlich in unserer Pfarrei benennbar sein, was geht und was nicht geht bezogen auf

den konkreten Umgang miteinander. Unser Ziel ist es hier, von einer ängstlichen Haltung zu einer

proaktiven Haltung zu kommen. Erwachsene Mitarbeiter haben hier die Aufgabe, für transparenz

und offenheit zu sorgen. Unser gemeinsames Anliegen ist es, dass Erwachsene diese themen

immer wieder ansprechen und benennen, um Kindern und Jugendlichen zu signalisieren, dass wir

vor ort darauf achten und dass die Erwachsenen diese Haltung mittragen.

6 Besonders rund um die baulichen Gegebenheiten des Pfarrheims und der Bücherei ist das thema in 2/2016 
 in Gesprächen zur langfristigen Bauplanung für die gesamte Pfarrei bereits benannt worden.
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5. HAUPt- UND EHrENAMtLICHE MItArBEItEr

_ 5.1. EFz, SAE und PVS bei Hauptamtlichen7

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter (Voll- und teilzeitkräfte), müssen ebenfalls im Abstand von fünf

Jahren einerweitertes Führungszeignis (EFz)  und einmalig die Selbstauskunftserklärung (SAE) bei der 

Verwaltungsleiterin vorlegen.

Alle Hauptamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei (pastorale Dienste inbegriffen; teilzeitkräfte inbegriffen)

unterzeichnen den unten beschriebenen Verhaltenskodex (VK).

Ebenfalls alle Hauptamtlichen Mitarbeiter sind verpflichtet, alle fünf Jahre die Teilnahme an einer

Präventionsschulung (PVS) nach zu weisen, sofern sie im rahmen ihrer tätigkeit regelmäßig Kontakt

mit Kindern oder Jugendlichen haben. Der Umfang der nach zu weisenden Schulung wird gemäß den

Vorgaben der Präventionsstelle des EBK vom Personalausschuss in Abstimmung mit der

Präventionsfachkraft festgelegt.

Bei Reinigungskräften erfolgt eine mündliche Unterweisung durch die Verwaltungsleiterin oder die

Präventionsfachkraft. Auch reinigungskräfte müssen das EFz vorlegen.

Die eben benannten Unterlagen werden für die pastoralen Mitarbeiter der Pfarrei sowie die

Verwaltungsleiterin in der Personalabteilung des Generalvikariates vorgelegt und hinterlegt.

Für alle anderen hauptamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei werden die EFz in der Personalverwaltung

der Rendantur gelagert, die Kopien der Zertifikate der Präventionsschulungen, die Selbstauskunfts-

erklärungen und die unterzeichneten Verhaltenskodizes werden in den räumlichkeiten der Pfarrei 

von der Verwaltungsleiterin unter Verschluss aufbewahrt.

_ 5.2. EFz, VK und PVS bei Ehrenamtlichen

Ehrenamtlich tätige, die im rahmen ihrer ehrenamtlichen tätigkeit regelmäßig Kontakt mit Kindern oder 

Jugendlichen haben, werden verpflichtet, eine Präventionsschulung (PVS) nach zu weisen. Der Umfang der 

Schulung entspricht den richtlinien der Präventionsstelle des Erzbistums Köln. In der regel bedeutet das  die 

Verpflichtung zu einer halbtägigen Schulung, bei regelmäßigem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen (z.B. 

bei JugendleiterInnen) empfehlen wir eine Präventions-Schulung des typs B (ganztägig). Die Festlegung des 

Umfangs erfolgt durch die Präventionsfachkraft in Abstimmung mit der Verwaltungsleiterin. 

Die Personengruppe der Ehrenamtlichen erhält ferner am Anfang Ihrer tätigkeit eine Einweisung in den Ver-

haltenskodex (VK) der Pfarrei und unterzeichnet diesen. Die zuständigkeit für diese Einweisung liegt bei den 

Verantwortlichen für die Gruppen. 

Ferner wird diese Personengruppe verpflichtet, ein EFZ bei der Präventionsstelle des Bistums ein zu reichen und 

der Präventionsfachkraft den entsprechenden Nachweis ein zu reichen, soweit die jeweilige tätigkeit dies nach 

den Vorgaben der Präventionsstelle (siehe Prüfraster im Anhang sowie in der Broschüre: „Sie sind unser größter 

Schatz“, Herausgeber Erzbistum Köln) erfordert. Die Entscheidung, ob ein EFz notwendig ist, trifft die Präventions-

fachkraft in Abstimmung mit der Verwaltungsleiterin. Die notwendigen Unterlagen zur kostenbefreiten Bean-

tragung des EFz und zum Versand des EFz an die Präventionsstelle des Bistums stellt das Pfarrbüro bereit8.

7 EFz = Erweitertes Führungszeugnis, PVS = Präventionsschulung, SAE = Selbstauskunftserklärung
8 Musterbrief siehe Anhang Seite 45
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Haupt- und Ehrenamtliche Vertreter erhalten Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Schulungsange-

boten, sie finden idR in Kooperation mit den Katholischen Bildungswerken9 statt. 

Die oben benannten Nachweise der ehrenamtlich tätigen werden in den räumlichkeiten der Pfarrei von der 

Verwaltungsleiterin aufbewahrt. 

Alle in der Begleitung Ehrenamtlicher Tätigen sind verpflichtet, die Ehrenamtlichen vor Antritt ihrer Tätigkeit 

über den Umfang der Schulung, die Notwendigkeit des EFz und den zweck des Verhaltenskodexes auf zu klären.  

Anlage: SAE

_ 5.3. Personalauswahl hauptamtlicher Mitarbeiter

Prävention ist fester Bestandteil der Einstellungsverfahren in unserer Pfarrei. D.h. in

Bewerbungsverfahren ist – in der tätigkeit angemessener weise – darauf zu achten, dass neu

eingestellte MitarbeiterInnen eine hohe Bereitschaft mitbringen,

 1.  eine Kultur der Achtsamkeit zu pflegen und zu fördern

 2.  sich im Bereich Prävention fortzubilden.

Die Bewerber werden auf die rolle der Prävention gegen sexualisierte Gewalt in unserer Pfarrei

hingewiesen.

_ 5.4. Schutz der Leitlinien im Verhaltenskodex

Sollte ein Mitarbeiter die Punkte des Kodexes übertreten und die Grenzen von Kindern und

Jugendlichen überschreiten, finden die nachfolgenden Interventionsschritte in der Kirchengemeinde

– abhängig vom Schweregrad des Vorgefallenen – Anwendung:

 1.  Kollegiale Beratung bzgl. des Konfliktfalles

 2.  Mitarbeitergespräche

 3.  Information der Präventionsfachkraft oder eines anderen Mitgliedes der Notfallteams. 

 4.  Information der Ansprechpersonen des Erzbistums Köln 

HAUPTAMT

 EFZ

 PVS

 SAE

 VK

EHRENAMT

 EFZ

 PVS

 VK

9 https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-erzdioezese-koelnev/kursliste/praevention_sexualisierter_gewalt
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Falls weitere Schritte für notwendig oder sinnvoll erachtet werden, ist das Notfallteam für die

Koordination zuständig. Mögliche Schritte können sein:

 1.  Präventions-Nachschulung

 2.  Forderung einer täterberatung

 3.  bei hauptamtlichen Mitarbeitern dienstrechtliche Konsequenzen: Ermahnung, Abmahnung.

 4.  (zeitweises) Aussetzen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

 5.  im äußersten Fall: (zeitweiliges) Hausverbot

Der Verhaltenskodex wird veröffentlicht.

Bisher haben alle haupt- und ehrenamtlichen Personen eine Selbstverpflichtungserklärung

unterschrieben. Diese wird bei den Ehrenamtlichen vom Kodex abgelöst, Zukunftig sind alle im

Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen vor Antritt der Arbeit mit

dem Verhaltenskodex vertraut zu machen und müssen diesen unterschreiben. Hinweis im Abschnitt

Qualitätsmanagement.
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6. BErAtUNGS- UND BESCHwErDEwEGE

wir legen wert auf eine fehleroffene Kultur und schaffen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik und

Unzufriedenheit sowie Wünsche zu äußern bis hin zu einer offiziellen Beschwerde.

_ 6.1. Beschwerdewege und Ansprechpartner

Gibt es Anlass zur Beschwerde sehen wir zunächst das Gespräch mit dem Gruppenleiter oder der

betreffenden Gruppe angezeigt. Kinder, Jugendliche und Eltern haben in unserer Pfarrei die

Möglichkeit sich zum zweck der Beratung oder Beschwerde an folgende interne oder externe

Ansprechpartner zu wenden:

 1.  Verantwortliche des Angebotes / der Gruppe

   Instrumentalunterricht

   (Martin ziegler, offene Jazzhausschule e.V., tel.: 0221/13 05 65 25 – martin.ziegler@jazzhausschule.de)

   Kinderliturgiekreis  

   (Annette Blazek, Pastoralreferentin, tel.: 0178/197 60 02  – Annette.Blazek@st-severin-koeln.de)

   Kleinkindergottesdienst 

   (Claudia Leesmeister, Johannes Quirl, tel.: 0221/93 18 42-0 – johannes.quirl@st-severin-koeln.de)

   Familienwochenenden 

   (Annette Blazek, Pastoralreferentin, tel.: 0178/197 60 02  – Annette.Blazek@st-severin-koeln.de)

   Messdiener 

   (Annette Blazek, Pastoralreferentin, tel.: 0178/197 60 02  – Annette.Blazek@st-severin-koeln.de)

   Leiterrunde (Sarah Flucht, tel.: 0178/940 66 80 – Sarah.Flucht@caritas-koeln.de) 

   Känguruchor (ralf riehl)

   Kinderchor (Gerd Schmidt)

   Jugend rund um den Chlodwigplatz (thomas oestermann, Nicoletta die Manno)

   Got Elsaßstraße (Markus Heuel, tel.: 0221/32 65 31 – markus.heuel@caritas-koeln.de)

   Malteserjugend (Andrea Lux – andrea.lux@malteser-jugend-koeln.de)

   Kita St. Josephshaus (Maria Ivankovic – kitajosefshaus@netcologne.de)

   Kita rolandstraße (Erika Pauly-Schwelgin – kindertagesstaette@dpsg-koeln.de)

 2.  Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinde: ruth Habeland 

  (tel.: 0177/62 94 006 – info@habeland.de)

Sollte der beschrittene weg nicht zu einer merklichen Verbesserung der Situation führen, haben Kinder, 

Jugendliche und Eltern die Möglichkeit einer offiziellen Beschwerde mit verbindlichen Verfahrensregeln. 

Ausgeschlossen sind Beschwerden bzgl. Geschmacksfragen, wie z.B. Essen, Liedauswahl, Gestaltung des 

Blumenschmucks bei der Erstkommunion o.ä.

Anliegen und Unzufriedenheit werden im Normalfall über einen der oben genannten wege zu bearbeiten sein. 

In Fällen, wo für den Beschwerdeführer eine außenstehende Stelle wichtig ist, steht der Kinderschutzbund 

hier nachrangig zur Verfügung:

 3.  Ansprechpartner des Bistums nach der dort geltenden Interventions- und Beschwerdeordnung

 4.  Fachberatungsstellen: Katholische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 

  (Arnold-von-Siegen-Straße) oder der Kinderschutzbund Köln e.V.
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_ 6.2. Beschwerdebearbeitung

Beschwerden werden mit dem auf der Homepage hinterlegten Formular oder 
formlos schriftlich gesendet an:

   ruth Habeland, Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinde (Im Ferkulum 29, 50678 Köln) 

   oder an die Stellvertretung (Urlaub / Krankheit).

   Nach Eingang der Beschwerde erfolgt eine Eingangsbestätigung und eine Kontaktaufnahme 

   zum zweck eines Erstgespräches.

Verbindliche Schritte der Beschwerdebearbeitung sind:

   Erstgespräch einer der Beschwerdebearbeitenden mit dem Beschwerdeführer. 

   Hier wird der Grund der Beschwerde und das weitere Vorgehen besprochen.

   Ein Klärungsgespräch zwischen den Konfliktparteien mit Moderation, so dies dem Wohl 

   des Kindes oder Jugendlichen nicht abträglich ist.

   Schriftliche Dokumentation des Beschwerdeverfahrens durch einen der Beschwerdebearbeitenden 

   sowie Festlegung der Schritte zur Veränderung.

   Abfrage der zufriedenheit mit der Beschwerdebearbeitung mit einem standardisierten Fragebogen.

Die Beschwerdebearbeitung erfolgt nach dem Vieraugenprinzip durch 
Benedikt Kremp und ggf. die entsprechenden Vertretungen.

   Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, sich vertraulich beraten zu lassen und ggf.

   Interventionen in Absprache mit dem Beschwerdeführer einzuleiten.

   Soweit als möglich sorgen wir dafür, dass alle gegebenen Informationen im geschützten

   rahmen verbleiben.

   wir weisen darauf hin, dass wir die Vertraulichkeitszusage nicht garantieren können, 

   wo diese in Konflikt zu unserem Schutzauftrag gerät.
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Problem gelöst! 

Problem gelöst!

Problem gelöst! 

Du sprichst mit dem Leiter/ der Leiterin deiner Gruppe.

Problem nicht gelöst?

Du wendest dich an Ruth Habeland oder Sarah Flucht

Du möchtest lieber mit jemandem außerhalb der Pfarrei sprechen?

Du wendest dich an den Kinderschutzbund:
Geschäftsstelle in der  Bonner Str. 151, 50968 Köln, 

Telefon: 0221/577770

Keine dieser Möglichkeiten hat Dir geholfen?

Du reichst eine offizielle Beschwerde ein.
Du findest eine Vorlage für deine Beschwerde

 auf der Homepage unserer Pfarrei

ANLIEGEN, FRAGEN, BEScHWERDEN?

Diese 3 Schritte musst du gehen:

1.

2.

3.
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7. PäDAGoGISCHE BAUStEINE

_ 7.1. Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Unser Leitgedanke zum Thema: Wir sprechen mit Kindern und Jugendlichen darüber,  wie wir 

miteinander umgehen und welche Regeln wir vereinbaren. 

Unsere Haltung

„Kindermitbestimmung" ist eine Haltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen, mit denen wir

woche für woche unser Gemeindeleben gestalten. Dies bedeutet, dass wir jedes Kind und

Jugendliche/n mit seinen/ihren Gedanken, Ideen und Meinungen ernst nehmen und zu wort

kommen lassen möchten.

Unsere Gruppenleiter

wir führen Jugendliche früh und in abgestuften Schritten an die Aufgabe des Gruppenleiters heran.

Alle Gruppenleiter absolvieren dazu einen Gruppenleitergrundkurs in Kooperation mit der

Katholischen Jugendagentur10. Er umfasst die Standards, die für die Ausstellung der Jugendleitercard11

anerkannt sind und berücksichtigt das thema Prävention insgesamt, wie auch das thema Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen.

Pädagogische Begleitung der Gruppenleiterrunde

Die Gruppenleiterrunde wählt ihr Leitungsteam alle zwei Jahre. Die Gruppenleiterrunde ist durch das

gewählte Leitungsteam an der Besetzung der hauptamtlichen pädagogischen Stelle beteiligt, die für

die Begleitung der Jugendarbeit in der Pfarrei aktuell zur Verfügung steht.

Möglichkeiten, seine Meinung zu äußern

wir sorgen dafür, dass es in Gruppen und auf Fahrten verschiedene Möglichkeiten gibt, durch die

Kinder bzw. Jugendliche in vertrauensvoller Atmosphäre persönliches Feedback geben können 

(z.B. Besprechung mit dem Gruppenleiter auf dem zimmer/zelt am Ende des tages). Darüber hinaus 

ist das thema Kinderrechte für uns grundsätzlich wichtig. Es sollte in der Kinder- und Jugendarbeit

unserer Gemeinde immer wieder vorkommen, bedeutet aber nicht, dass Kinder und Jugendliche bei

uns alles dürfen.

Möglichkeiten, sich zu beschweren

Kinder- und Jugendliche werden über Beratungs- und Beschwerdewege in angemessener Form

informiert (vgl. Kapitel 7).

10 www.kja-koeln.de/fachbereiche/territoriale_und_verbandliche_jugendarbeit/schulung_und_fortbildung/schulungskonzept
11 www.juleica.de/600.0.html
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Möglichkeiten, sich zu beteiligen

Stufen der Partizipation

Darüber hinaus möchten wir sensibilisieren für verschiedene Stufen der Partizipation12, die eine Entlastung 

bringen können angesichts des hohen Ideals der Partizipation & Beteiligung. Nicht immer und überall ist dies 

sinnvoll, sondern es gibt abgestufte Formen, die genauso wichtig und sinnvoll sind, besonders bezogen auf die 

Altersstufen und Entwicklung der jeweiligen Gruppe.

wo es möglich und pädagogisch sinnvoll ist, werden wünsche und Anregungen der Kinder und Jugendlichen 

in die Programmgestaltung einbezogen. Kinder werden darin unterstützt, sich zu äußern und ihrer Sicht 

Gehör zu verschaffen.

12  Angelehnt an Stufen der Beteiligung nach roger Hart (1992) und wolfgang Gernert (1993)

Selbstorganisation (höchste Partizipationsstufe)

Mitbestimmung (Entscheidungen gemeinsam treffen)

Mitwirkung (teilweise selbst bestimmen)

Teilhabe (mitmachen und gehört werden)

Teilnahme (mitmachen und kennenlernen)

Fremdbestimmung (keine Mitwirkung durch Teilnehmer)
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_ 7.2. Präventionsangebote für Familien

In 2016 haben wir erstmals das Präventionstheater von zartbitter e.V. nach St. Severin eingeladen. Die

Aufführung war ein guter Erfolg mit vielen Besuchern und zahlreichen positiven rückmeldungen.

Wir laden herzlich ein zum Zartbitter-Präventionstheater in St. Severin!

So ein Umzug ist ganz schön aufregend! Inmitten von Kartons und allerlei Krempel richtet Tine ihr neues Zimmer ein. 

Ihre Eltern wühlen sich durch die Kisten in den anderen Räumen … Und dann taucht auch noch Teugel auf. Der ist halb 

Teufel halb Engel. Teugel möchte Schutzengel werden. Leider hat er bereits siebzehn Schutzengelprüfungen vermasselt.

„Ganz schön blöd!“ heißt die zartbitter-theaterproduktion gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen im 

Grundschulalter. Mit viel Lebensfreude und Musik stärkt „Ganz schön blöd“ das Vertrauen von Kindern in die 

eigene wahrnehmung, unterscheidet zwischen schönen und blöden Gefühlen, fördert ein gesundes Misstrau-

en gegenüber Grenzverletzungen und somit das Vertrauen in sich selbst. Unter Berücksichtigung geschlechts-

spezifischer Präventionskonzepte vermittelt das Theaterstück Mädchen und Jungen, dass es mutig ist, zu den 

eigenen ängsten zu stehen und sich in komischen und belastenden Situationen Hilfe zu holen – denn „Hilfe 

holen ist kein Petzen und kein Verrat!“.

Ein fester Bestandteil der Aufführungen ist ein anschließendes Gespräch mit den fachlich qualifizierten 

Darstellerinnen und Darstellern. Hier kommen sowohl Kinder als auch Eltern zu wort. Die Aufführungen 

finden in Kooperation mit Zartbitter e.V. statt und werden in St. Severin alle zwei Jahre als Präventions-

maßnahme durchgeführt. 
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_ 7.3. Verhaltenskodex

Der nachfolgend beschriebene „Verhaltenskodex“ soll Grundlage unserer Arbeit in der Pfarrgemeinde

sein. Damit wollen wir für Kinder und Jugendliche in unserer Pfarrei sichere orte schaffen. Für uns sind dies 

orte, in denen sie sich wohl und sicher fühlen und in einer respektvollen und wertschätzenden Umgebung 

aufwachsen können13. Dieser Verhaltenskodex ist in einem kommunikativen Prozess entstanden, in den eine 

Vielzahl der Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen eingebunden war. Viele der Verhaltensleitlinien 

sind in unserer Pfarrei seit Jahren erprobt und bewährt.

_ 7.3.1. Grundregeln

4. HILFE HoLEN IST KEIN PETZEN!
Es ist uns wichtig, Kindern diesen Satz zu vermitteln, da es 

fatale Folgen haben kann, wenn Kinder davor zurückschrecken, 

Hilfe zu holen.

3. GESPRäcHS-REGEL
wir lassen uns gegenseitig ausreden und hören einander zu. 

wir sprechen respektvoll miteinander und stellen niemanden bloß.

2. RESPEKT-REGEL
Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt – auch im Konfliktfall. 

Dazu gehört auch die pflegliche Behandlung von Räumen, 

Einrichtungen und Materialien.

1. SToPP-REGEL
wenn jemand mit worten oder auch nur mit zeichen zeigt, 

dass ihm die Aktivität eines Anderen  (Nachlaufen, „Käbbeleien“, 

wegnehmen von Gegenständen, Beleidigungen) zu weit geht, 

dann ist die Aktivität sofort ein zu stellen. Es gilt besonders: 

„Niemand darf dich gegen deinen willen berühren.“

Diese vier Grundregeln können in den jeweiligen Gruppen alters- und kontextgerecht ausformuliert

werden und sind dann durch geeignete Maßnahmen zu schützen.

Darüber hinaus ist für einen effektiven Schutz von Kindern- und Jugendlichen eine hohe Achtsamkeit in 

folgenden Bereichen gemeinsame Arbeitsgrundlage in unserer Pfarrgemeinde:

13 Bisher haben alle haupt- und ehrenamtlichen Personen eine Selbstverpflichtungserklarung unterschrieben. Diese wird   
 vom Verhaltenskodex abgelost, zukunftig sind alle im Bereich der Kinder und Jugendarbeit tätigen Haupt- und Ehren-
 amtlichen vor Antritt der Arbeit mit dem Verhaltenskodex vertraut zu machen, bevor sie ihn unterschreiben.



25

_ 7.3.2. Nähe und Distanz

Wir nehmen individuelle Grenzempfindungen ernst und achten sie.

  wie viel Distanz die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen brauchen, bestimmen die Kinder

  und Jugendlichen, es sei denn – sie überschreiten dabei selbst Grenzen des Erwachsenen.

  Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte von Erwachsenen zu

  Minderjährigen dürfen nicht entstehen

  Methoden/Übungen/Spiele mit Körperkontakt sollten achtsam eingesetzt werden. Sie hängen

  von der Akzeptanz der Gruppe ab und erfordern hohe Reflektion und Sensibilitat der MitarbeiterInnen.

  Bei extremen Nähebedürfnissen von Kindern wird die erwachsene Betreuungsperson in respektvoller   

  weise dafür Sorge tragen, dass ein situativ angemessenes Maß an Distanz gewahrt bleibt. 

  Auch Erwachsene dürfen Stop sagen, wenn Kinder und Jugendliche ihre Grenzen überschreiten.

  Betreuungspersonen wissen auch um ihre eigenen Distanzbedürfnisse und leben den Kindern und

  Jugendlichen vor, diese ernst zu nehmen.

  Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte zu Minderjährigen dürfen

  nicht entstehen. rollenschwierigkeiten (auch bei familiären Verbindungen …) werden angesprochen.

  Erwachsene können Kindern und Jugendlichen Verschwiegenheit zusagen, wenn es der Sache angemessen 

   ist. Umgekehrt ist es unzulässig, dass Erwachsene von Kindern und Jugendlichen Verschwiegenheit ein  

  fordern und so Geheimnisse schaffen. Uns ist bewusst, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt. 

  wir nehmen uns zeit, mit den Betroffenen zu besprechen, was gerade passiert und wie es weitergeht.

  wenn wir mit Kindern oder Jugendlichen in der Pfarrei arbeiten, geschieht dies in den dafür 

  vorgesehenen räumen. Diese sind für andere zugänglich und dürfen nicht abgeschlossen werden.

  Finden Veranstaltungen in anderen räumen statt (z.B. Kommunionkatechese in der Privatwohnung), 

  so ist dies transparent und von der Sache her begründet.

_ 7.3.2. 1:1 Situationen

Situationen, in denen ein Erwachsener mit einem Kind oder Jugendlichen allein ist, sind, wenn

möglich zu vermeiden.

  Es ist darauf zu achten, dass dritte Erwachsene über 1:1-Situationen und deren Grund informiert sind   

  (Instrumentalunterricht; Erste Hilfe-Situation, Vier-Augen-Gespräch) (räume werden in diesen Fällen   

  nicht abgeschlossen). Ist dies nicht unmittelbar möglich, wird es baldmöglichst nachgeholt.
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_ 7.3.4. Geschenke und Belohnungen

Geschenke und Belohnungen bleiben „im Rahmen“.

  Geschenke und Belohnungen an Kinder und Jugendliche sind transparent zu machen und müssen

  in wert und Umfang der Situation angemessen sein. Geschenke dürfen nicht genutzt werden, um

  Einzelne zu bevorzugen oder enge Bindungen/emotionale Abhängigkeiten zu erzeugen.

_ 7.3.5. recht am Bild und Umgang mit Medien/sozialen Netzwerken

Wir achten das Recht am Bild und achten darauf, dass Heranwachsende nur mit altersgerechten Medien 

in Kontakt kommen.

  Medien, die wir Kindern und Jugendlichen zugänglich machen, sind pädagogisch- und altersangemessen.  

  Sollten Kinder und Jugendliche bereits unangemessene Medien zur Verfügung haben, thematisieren wir dies.

  Wenn jemand generell oder in einer bestimmten Lebenslage nicht fotografiert (oder gefilmt) werden   

  möchte, ist dies zu unterlassen.

  wenn Fotos o.ä. (auf denen Kinder/Jugendliche eindeutig erkennbar sind) in den Medien der Pfarrei 

  (oder in anderen Portalen des www) veröffentlicht werden, muss vorab das schriftliche Einverständnis   

  der Eltern vorliegen und die zustimmung des Kindes. wenn Fotos kommentiert werden, achten wir auf   

  eine respektvolle Ausdrucksweise.

  Mit den Daten der Kinder und Jugendlichen gehen wir entsprechend den Datenschutzregeln um.

  wir achten darauf, dass Kinder und Jugendliche selbst gut und angemessen mit Medien von und über   

  andere Kinder umgehen

_ 7.3.6. Sprache und wortwahl

Wir verwenden in der Gemeinde keine sexualisierte und abwertende Sprache.

  wir verwenden in der Gemeinde keine sexualisierte und abwertende Sprache, dazu gehören: sexuelle   

  Anspielungen, Bloßstellungen, abfällige Bemerkungen, Vulgärsprache. wir vermeiden Ironie und 

  zweideutigkeiten im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, da diese oft nicht verstanden werden.

  Wir achten darauf, wie Kinder und Jugendliche untereinander kommunizieren. Je nach Häufigkeit und   

  Intensität der Verwendung von sexualisierter Sprache, von Kraftausdrücken, abwertender Sprache,  

  sexuellen Anspielungen etc. weisen wir sie darauf hin und versuchen, im rahmen der Möglichkeiten 

  dieses Verhalten zu unterbinden.

  Kinder und Jugendliche werden in ihren Bedürfnissen unterstützt, auch wenn sie sich verbal noch

  nicht gut ausdrücken konnen.

  wir sprechen Kinder und Jugendliche grundsätzlich mit ihrem Vornamen an, es sei denn, sie wünschen   

  sich ausdrücklich eine andere Ansprache (z.B. Kathi statt Katharina). Wir verwenden keine übergriffigen  

  und sexualisierten Spitznamen.
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_ 7.3.7. Schutz der Intimsphäre, insbesondere bei Fahrten mit Übernachtung

Wir achten die Intimsphäre bei Toilettengängen und Waschsituationen, und wir achten bei der

Unterbringung auf Geschlechter- und Alters- Grenzen.

  wir achten darauf, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Fahrten jeweils getrennte zimmer 

  bzw. zelte haben. Auch eine geschlechtergetrennte Unterbringung ist für uns selbstverständlich.

  Bei Fahrten ist, wie auch sonst, darauf zu achten, dass beim Umziehen und im wasch- und toiletten-

  bereich die Intimsphäre der teilnehmerInnen geschützt wird. Erwachsene duschen sich nicht zusammen  

  mit Kindern und Jugendlichen.

  Mädchenzimmer werden, so der Betreuungsschlüssel das zulässt, von weiblichen Aufsichtspersonen

  betreut und Jungenzimmer von männlichen Aufsichtspersonen.

_ 7.3.8. Fehlerkultur und Disziplinarmaßnahmen

Wir fordern in unserer Pfarrei eine fehleroffene Kultur, in der sich Menschen entwickeln können, auch 

wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln („Wenn man Fehler nicht machen darf, dann 

passieren welche“). Sie müssen aber die Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern. 

Mit Fehlern gehen wir konstruktiv um und beachten folgende Grundregeln:

  Fehler und Vorfälle sollten so früh wie möglich angesprochen werden

  wir unterbinden grenzverletzendes Verhalten konsequent

  wir nutzen keine verbale oder nonverbale Gewalt! wir weisen im Gesprach mit den Kindern und Jugend 

  lichen auf ein falsches Verhalten hin – und sprechen ggf. mit den Eltern.

  wenn wir einschüchterndes Verhalten, körperlicheÜbergriffe, zu große Nähe, verbale Gewalt u.ä. in der  

   Gemeinde beobachten, wird die Situation gestoppt, das Verhalten angesprochen und zum thema 

  gemacht und eine Veränderung eingefordert.

  Bei einer Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer dritten Person.

  Sanktionen gestalten wir fair, transparent, altersgemäß und dem Verfehlen angemessen; sie erfolgen   

  zeitnah. Sanktionen werden im Leitungsteam abgesprochen, um eine Gleichbehandlung sicherzustellen.

Ich bin bereit auf der Grundlage dieses Verhaltenskodexes dafür zu sorgen, dass Kinder- und Jugendliche in 

unserer Pfarrgemeinde sichere und entwicklungsförderliche Bedingungen und Angebote erleben können.

Name  Datum  ort
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8. INtErVENtIoN UND AUFArBEItUNG

Aufsteigender Schweregrad 

(Grenzverletzung – Vermutung / Verdacht – Beobachtung / Sexuelle Übergriffe bis hin zu Mißbrauch)

_ 8.1. Leitfaden für die Intervention bei Grenzverletzungen

Wenn grenzverletzendes Verhalten wahrgenommen wird, beziehen Betreuungspersonen aktiv

Stellung, indem sie:

  wenn möglich die wahrnehmung mit einem weiteren Betreuer abgleichen und zusammen handeln

  die Situation stoppen und die Beobachtung ansprechen (ggf. Hilfe holen: z.B. örtliche Polizei bei

  einem Übergriff von Dritten auf Schutzbefohlene)

  auf Verhaltensregeln hinweisen

  zu einer angemessenen Entschuldigung anleiten

  auf eine Verhaltensanderung hinarbeiten (vgl. „Schutz der Leitlinien im Verhaltenskodex“)

  Bei massiven Grenzverletzungen und sexuellen Ubergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes

  Verhalten mit vermuteter Absicht) wird zusätzlich der Sachverhalt protokolliert, das weitere

  Vorgehen mit dem verantwortlichen ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter besprochen und 

  ein Mitglied des Notfallteams informiert. (vgl. „Schutz der Leitlinien im Verhaltenskodex“) sowie 

  eine Ansprechperson des Erzbistums Köln.



29

Hinschauen

Das A und O ist Hinschauen statt Wegschauen!

Wahrnehmung abgleichen

Wenn möglich die eigene Wahrnehmung mit einem anderen Betreuer 
abgleichen und dann gemeinsam handeln.

Situation stoppen und Beobachtung ansprechen

Eventuell musst Du Hilfe holen, um die Situation stoppen zu können. 
Bei einem Übergriff durch Dritte kann es nötig sein, die Polizei zu alarmieren.

auf Verhaltensregeln hinweisen und 
auf eine Verhaltensänderung hinarbeiten

zu einer angemessenen Entschuldigung anleiten

bei massiven Grenzverletzungen oder Übergriffen
den Vorfall dokumentieren …

… und Ruth Habeland oder christian Türnich informieren.
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_ 8.2. Leitfaden für die Intervention beim Verdacht eines sexuellen Übergriffs 
   oder strafbarer sexualbezogener Handlungen

Wenn bei Mitarbeitern der Pfarrei die Vermutung eines sexuellen Übergriffs oder strafbarer

sexualbezogener Handlungen auftauchen, gilt der folgende Leitfaden:

 1.  die eigene wahrnehmung ernst nehmen, ruhig handeln

   die täterperson NIcHT mit meiner Vermutung konfrontieren!

   das Kind/den Jugendlichen beobachten und ggf. ermutigen und bestärken, darüber zu sprechen.

   keine Ermittlungen anstellen und keine Befragungen durchführen!

   dem Kind/Jugendlichen nicht versprechen, dass über alles geschwiegen wird, denn dieses

  Versprechen kann vielleicht nicht gehalten werden.

 2.  um kollegialen rat bzgl. meiner eigenen wahrnehmung bitten und das Beobachtete und

  Besprochene protokollieren.

 3.  die Präventionsfachkraft der Pfarrei (Ruth Habeland, Tel.: 0177/62 94 006) oder ein anderes Mitglied

  des Notfallteams (s.u.) umgehend zu informieren.

    Zusätzlich stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung :

    Fachberatung des Kinderschutzbundes Köln (Bonnerstr. 151, 50968 Köln, tel.: 0221/577770)

    Bei Kapazitätsproblemen der Fachberatung des Kinderschutzbundes kann subisidiär auch die

    Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Katholischen Stadtdekanates in der Arnold von

    Siegenstr. 5, 50678 Köln, kontaktiert werden (tel.: 0221/60 60 85 4-0)

    wer anonym und außerhalb der Gemeinde um rat bitten möchte, ist durch die Stadt Köln

    verwiesen auf die beiden §8a KJHG-Kinderschutzfachkräfte des Gefährdungshilfe-Sofort-

    Dienstes (GSD) für die Innenstadt: Ludwigstraße 8, 50667 Köln, Tel.: 0221/221-91 999 

    (24h-Rufbereitschaft)

    Natürlich kommen auch die Ansprechpersonen des Erzbistums Köln für eine Beratung in  Frage:    

    siehe unten
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Eigene Wahrnehmung ernst nehmen

Ruhe bewahren

betroffenes Kind bzw.
Jugendlichen beobachten

gegebenfalls ermutigen 
darüber zu sprechen

NIcHT versprechen über alles zu schweigen, 
denn das kann man oft nicht halten.

KEINEN Druck auf den jungen Menschen ausüben.

Zweifelsfrei Partei für den jungen Menschen ergreifen
„DU BIST NIcHT ScHULD“

Auch Berichte über kleinere Grenzverletzungen ernst 
nehmen – oft erzählen Kinder zunächst nur einen Teil 

des Vorgefallenen.

KEINE eigenen Nach-
forschungen anstellen

Eigene Wahrnehmung mit 
zweitem Betreuer abgleichen

Beobachtungen 
protokollieren

Ruth Habeland oder 
christian Türnich informieren

Gegebenfalls Hilfe vom 
Kinderschutzbund oder

Gefährdungshilfe-
Sofort-Dienst der Stadt Köln 

in Anspruch nehmen

Täterperson NIcHT mit dem 
Verdacht konfrontieren
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_ 8.3. Notfallplan14

 __ 8.3.1. Notfallteam

Das Notfallteam wird aktiv, wenn der Vorwurf bzw. Verdacht eines sexuellen Übergriffs oder einer

strafbaren sexualbezogenen Handlung innerhalb der Pfarrei an ein Mitglied des Notfallteams

herangetragen wurde und das Notfallteam den Verdacht als schwerwiegend und triftig erachtet.

zu dem Notfallteam15 gehören ruth Habeland (Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinde), Pfarrer Quirl (Pfarrer), 

Christian türnich (Verwaltungsleitung), Elisabeth wessel (PGr, Mitglied Präventionsteam) und

Sarah Flucht (Caritas Köln). Sollte eines der Mitglieder nicht erreichbar sein, so kann eine andere geeignete 

Kraft aus dem Mitarbeiterkreis hinzugezogen werden. Als Stellvertreter sind benannt:

  für Johannes Quirl: ein Mitglied des Kirchenvorstands (Michael wissen)

  für Christian türnich: der/die jeweilige Vorsitzende des Personalausschusses des Kirchenvorstandes

  für Elisabeth wessel: ein Mitglied des Pfarrgemeinderates (thomas Soekefeld)

Priorität im Handeln des Notfallteams hat der Schutz des opfers sowie der übrigen Heranwachsenden 

in der Pfarrei, die Fürsorge und Unterstützung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Allgemeinen und 

die Fürsorge und Unterstützung des/der unter Verdacht stehenden Mitarbeiters/Mitarbeiterin im 

Speziellen, solange der Verdacht nicht bestätigt ist. Des Weiteren vertritt das Notfallteam die Interessen 

der Pfarrgemeinde.

Seelsorgliche Betreuung Betroffener und Intervention im rahmen des Notfallplanes werden dabei getrennt.

Das Notfallteam klärt fortan das weitere Vorgehen, stimmt sich dabei immer wieder eng ab. Dazu sind 

die Ansprechpersonen des Erzbistums Köln zu kontaktieren (Hildegard Arz, tel.: 01520/16 42-234, 

Dr. Emil Naumann, tel.: 01520/16 42-394).  Bei begründeten Verdachtsfallen außerhalb kirchlicher 

Zusammenhänge und unter Beachtung des opferschutzes ist das Jugendamt einzuschalten.

 __ 8.3.2. Dokumentation

Alle Gesprächsverläufe im zusammenhang mit dem Verdachtsmoment, alle eingeleiteten Maßnahmen, 

Darstellungen und Begründungen von getroffenen Entscheidungen, Beteiligung von externen Personen, 

Information anderer Dienststellen (z.B. des Jugendamtes), personelle zuständigkeiten, zeitpläne etc. sind 

präzise zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind vertraulich zu behandeln und gesichert aufzubewahren. 

Die Niederschrift ist von den Verantwortlichen zu unterschreiben. Die Gegenzeichnung durch andere 

Beteiligte dient der transparenz.

14 Der Notfallplan ist eng angelegt an die Arbeitshilfe des Deutschen Kinderschutzbundes mit dem titel: „Sexualisierte 
 Gewalt durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Mädchen und Jungen in organisationen – Eine Arbeitshilfe“.
15 Kontaktliste siehe Anhang
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 __ 8.3.3. Einschalten der Fachberatungsstellen

Das Notfallteam zieht die Fachberatung des Kinderschutzbundes (oder bei Kapazitätsproblemen die

Erziehungs- und Familienberatungsstelle) hinzu.

 __ 8.3.4. Einschätzung der Dringlichkeit und Maßnahmen zum Opferschutz

Als erste Maßnahme müssen die Mitglieder der Notfallteams eine Einschätzung vornehmen, wie

dringlich der Verdacht ist und wie hoch das Sicherheitsrisiko für das betroffene Mädchen/den

betroffenen Jungen eingestuft werden muss.

Gelangen sie zu dem Ergebnis, dass das Sicherheitsrisiko in der gegenwärtigen Situation für die/den

Betroffene(n) hoch ist, so müssen Sie Ihrem Schutzauftrag nachkommen und dafür Sorge tragen, dass

Betroffene(r) und mutmaßliche täter/täterin getrennt werden. Bei aktuter Gefahr für Leib und Leben 

des Minderjährigen Polizei und Notarzt rufen!

Dabei sollte nicht die/der Betroffene aus seiner gewohnten Umgebung gerissen werden, sondern

der/die Beschuldigte die Einrichtung, den Verein oder Verband vorübergehend verlassen, bis eine

Klärung der Situation hergestellt werden kann.

Neben kurzfristigen Maßnahmen, die weitere Übergriffe in unmittelbarer zukunft verhindern, ist bei

angestellten Mitarbeitern der Pfarrgemeinde zu prüfen, ob eine räumliche trennung konsequent und

sicher vorgenommen werden kann. Falls das nicht möglich ist, sollte eine sofortige Beurlaubung oder

Freistellung des beschuldigten Mitarbeiters/der beschuldigten Mitarbeiterin in Betracht gezogen

werden. Um eine sofortige Beurlaubung/Freistellung zu erwirken, muss in der regel die zuständige

MAV hinzugezogen werden. (Bei Bistumsmitarbeitern ist analog die Personalabteilung und ggf. MAV

des Bistums hinzu zu ziehen.)

Des weiteren kann der Pfarrer oder Vertreter des Kirchenvorstandes als „Hausherr“ gegenüber

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ein Haus- und Umgangsverbot aussprechen, welches

dem/der Beschuldigten untersagt, Gelände und Gebäude der Pfarrei zu betreten sowie Umgang

und/oder Kontakt mit dem Opfer zu pflegen (Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und

Nachstellungen [Gewaltschutzgesetz – GewSchG]).
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 __ 8.3.5. Die Rolle der Ansprechpersonen und der Interventionsstelle des Bistums

Fortan agiert das Notfallteam in enger Abstimmung mit einer vom Bistum bestellten Ansprechperson.

Die Ansprechperson führt die Gespräche mit den Betroffenen des Missbrauchs bzw. Übergriffs, koordiniert 

weg ggf. außerdem an den Gesprächen teilnimmt, berät bzgl. der seelsorglichen und therapeutischen 

Begleitung, verantwortet die Information des Interventionsbeauftragten des Bistums und in diesem zusam-

menhang den Schutz sensibler Daten. Die Ansprechperson steht als Begleiter der Betroffenen während des 

gesamten Prozesses zur Verfügung.

Für die Koordination der Missbrauchsintervention, insbesondere für die Anhörung des/der Beschuldigten ist 

der Interventionsbeauftragte verantwortlich sowie für die ggf. erfolgende Information der Strafverfolgungs-

behörde (vgl. Abschnitt strafrechtliche Maßnahmen).

Die Information der Betroffenen, der Eltern, der Mitarbeiter etc. erfolgt über die Ansprechperson oder in 

Abstimmung mit der Ansprechperson durch Dritte.

Vom Bistum bestellte Ansprechpersonen sind:

Dr. Ulrike Bowi, tel.: 01520/16 42-234

Dr. Emil Naumann, tel.: 01520/16 42-394 

Interventionsbeauftragter des Bistums ist:

Malwine Marzotko, tel.: 0221/16 42 18 21

 __ 8.3.6. Klärung des Vorgehens inkl. Zuständigkeiten und Zeitschiene

Wichtig ist, dass der/die Betroffene altersgemaß in das Handeln einbezogen wird und Handlungsschritte 

abgesprochen werden.

Bei der Planung des Vorgehens ist im Blick zu behalten, dass mehrfache Befragungen des/der Betroffenen 

wenn irgend möglich vermieden werden sollen. Das Notfallteam bespricht zu ergreifende Maßnahmen, 

legt Zuständigkeiten dabei fest und vereinbart eine Zeitschiene bzgl. der Maßnahmen.
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 __ 8.3.7. Maßnahmen zum Schutz des verdächtigten Mitarbeiters

Als Vorgesetzter/als Vorgesetzte der hauptamtlichen Mitarbeiter bzw. in der zuständigkeit für die

ehrenamtlichen Mitarbeiter hat das Notfallteam ebenfalls dafür zu sorgen, dass der unter Verdacht

stehende Mitarbeiter/die unter Verdacht stehende Mitarbeiterin angemessene Unterstützung erfährt

und nicht vorverurteilt wird. Eine Form der Unterstützung kann darin bestehen, ihm/ihr zu empfehlen, 

sich einen rechtsbeistand zu suchen, bis der Vorwurf aufgeklärt werden kann.

Des weiteren dürfen sie – vor allem bei Verdachtsäußerungen, die noch nicht bewiesen sind – nicht

aus dem Blick verlieren, dass der beschuldigte Mitarbeiter/die beschuldigte Mitarbeiterin Angehörige

und/oder eine Familie hat. Der Name des tatverdächtigen Mitarbeiters/der tatverdächtigen Mitarbeiterin 

darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Eine Veröffentlichung des Namens könnte öffentliche Hetz-

kampagnen und Vorverurteilungen zur Folge haben, die eine massive psychische Grenzverletzung darstellen.

Namen sind nur solchen Menschen mitzuteilen, die am Verfahren zur Aufklärung und Aufarbeitung

unmittelbar beteiligt und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Über dieses Verschwiegenheitsgebot 

sind auch die übrigen Mitarbeiter noch einmal explizit in Kenntnis zu setzen, ggf. auch mit dem Hinweis 

auf arbeitsrechtliche Konsequenzen bei zuwiderhandlung.

 __ 8.3.8. Konfrontation des Verdächtigten

Die Fürsorgepflicht für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter umfasst auch, dass der Beschuldigte zu dem 

Verdacht/dem Vorfall angehört wird. Diese Konfrontation ist mit der Interventionsstelle ab zu stimmen. 

In jedem Fall darf die Konfrontation erst stattfinden, wenn der Schutz des Opfers sichergestellt ist. Zu klären 

ist im Vorfeld, wer an dem Gespräch beteiligt wird.

Bei massiven Vorwürfen ist wichtig, dass die Konfrontation für den Verdächtigten überraschend stattfindet 

und nicht zuvor Verteidigungsstrategien entwickelt werden konnten. Sorgfältige Vorbereitung braucht die 

Frage, mit welchen Vorwürfen der Verdächtigte in welcher Form konfrontiert wird. Es ist damit zu rechnen, 

dass vom Verdächtigten Vorwürfe ggü. Dritten erhoben werden, dass massive Verharmlosungen auf plausible 

weise vorgetragen werden.

 __ 8.3.9. Schritte zur Aufklärung

In diesem Bereich kommt der Interventionsstelle des Bistums eine Schlüsselstellung zu (s.o.). 

Die sorgfältige Dokumentation aller Beteiligten von Anfang an ist Grundlage der Aufklärungsarbeiten. 

Die Gespräche und Befragungen im rahmen der Aufklärung sind von geschulten Mitarbeitern zu führen –

in der regel von der Ansprechperson und dem Interventionsbeauftragten (s.o.). 

(Vgl. auch „Die Angehörigen der Kinder und Jugendlichen im Umfeld des opfers“)
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 __ 8.3.10. Arbeitsrechtliche Maßnahmen

Fehlverhalten von hauptamtlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen kann arbeitsrechtliche Sanktionen

notwendig machen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das Fehlverhalten eine Pflichtverletzung oder 

eine Bedrohung für das wohl und den Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Pfarrei darstellt. 

Arbeitsrechtliche Maßnahmen können sein: Ermahnung, Abmahnung, vorübergehende Freistellung, 

fristlose Kündigung, ordentliche Kündigung, Verdachtskündigung, Auflösungsvertrag.

 __ 8.3.11. Strafrechtliche Maßnahmen

wann ein Vorfall/ein Verdacht als strafrelevant eingestuft werden muss, ist im Einzelfall zu prüfen. 

In jedem Fall muss eine gewisse Erheblichkeit des Deliktes gegeben sein. Aufgrund der Versäumnisse in

der Vergangenheit sehen wir uns als Mitglied der katholischen Kirche in besonderer weise zur engen

Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden verpflichtet. Relevante Straftaten zur Anzeige zu

bringen sehen wir als einen wichtigen Schritt an, Vertuschungen entgegen zu wirken.

Insbesondere gilt hier Nr. 29-31 der Leitlinie für den Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bereich der

Deutschen Bischofskonferenz.

Bzgl. der strafrechtlichen Maßnahmen ist aber stets auch zu berücksichtigen, dass diese mitunter eine

erhebliche psychische Belastung für die Betroffenen darstellen.16

Daher gilt:

Die Notwendigkeit zur Erstattung einer Strafanzeige muss im Einzelfall genau abgewogen werden. An

der Beratung sind die Mitglieder des Notfallteams, die Interventionsstelle des Bistums sowie ein Jurist

hinzu zu ziehen.

Kriterien der Entscheidung sind:

  der Schutz des opfers

  die Verfassung des opfers zum aktuellen zeitpunkt

  die Bedeutung und wirkung des Strafverfahrens auf das opfer

  die Verfügbarkeit adäquater Unterstützungssysteme für das opfer 

  der wille des opfers oder seiner Erziehungsberechtigten

  die Plausibilität der Vorwürfe/der Verdachtsgrad

  die Schwere der Straftat

16 „4. Ausnahmen vom Grundsatz, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten:
 a) Schutz des opfers: wenn die Belastung durch ein Strafverfahren eine nicht anders abwendbare unmittelbare 
 Gefährdung der körperlichen oder psychischen Gesundheit des opfers verursachen kann, kann es gerechtfertigt sein, 
 von der Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden für die Dauer der Gefährdung abzusehen. Bei einer nicht anders
  abwendbaren Gefährdung des Lebens ist dies geboten. Ein derartiger Ausnahmefall darf nicht von der Institution und 
 ihren Mitarbeitern allein festgestellt werden. Das Vorliegen einer solchen Ausnahmesituation ist durch beratende
 Hinzuziehung eines von der betroffenen Institution unabhängigen Sachverstandes zu überprüfen.“
 (aus: runder tisch Sexueller Kindesmissbrauch: Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden)
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 __ 8.3.12. Informationspolitik

In enger Abstimmung mit der Interventionsstelle bzw. der Pressestelle des Bistums sind geeignete Sprach-

regelungen zu suchen und die Information der Öffentlichkeit ab zu stimmen. Die Information der Öffentlich-

keit erfolgt ausschließlich durch die Pressestelle des Bistums in Abstimmung mit dem Generalvikar.17

 __ 8.3.13. Informationen und Unterstützungsmaßnahmen der Betroffenen und des Umfeldes

Die Eltern des opfers:

Auch dieser Schritt ist mit der vom Bistum bestellten Ansprechperson ab zu stimmen.

Die Informationen an die Eltern erfolgen im wissen darum, dass ein Übergriff oder Missbrauch des eigenen 

Kindes eine extreme emotionale Belastung für Eltern darstellt. Mütter und Väter brauchen in dieser Situation 

klare Informationen. In den meisten Fällen ist es jedoch ratsam, den Eltern keine zu genauen Detail-

informationen über den Vorfall mitzuteilen, da dies bei vielen Erziehungsberechtigten zu völliger emotionaler 

Überforderung führt. wird dies jedoch ausdrücklich eingefordert, so sehen wir uns selbstverständlich dazu 

verpflichtet, den Eltern all die Informationen zu geben, die Ihnen per Gesetz zustehen.

Für Eltern sehen wir es als vordringlich an, zu erfahren, dass Ihrem Kind keine Gefahr mehr durch den

täter/die täterin droht. Das Gespräch mit den Eltern ist gut vorbereitet und in ruhe zu führen. Die

Eltern haben darüber hinaus ein recht zu erfahren, welche Schritte in der Angelegenheit bereits

unternommen wurden und welche folgen werden.

Den Eltern ist Hilfe anzubieten, um das traumatische Ereignis zu bearbeiten. wenn möglich soll zu

dem Gespräch ein Mitarbeiter der Fachberatungsstelle hinzugezogen werden, der/die mit der

Gesprächsführung von derartigen Gesprächen vertraut ist und dafür Sorge tragen kann, dass die

Eltern all die Hilfen bekommen, die sie in diesem Moment benötigen. Ggf. kann die externe

Fachberatung auch die rolle der Verfahrensbegleitung übernehmen, d.h. über die weiteren Schritte

der Intervention informieren und als Ansprechpartner fungieren.

Insbesondere und vordringlich muss im Blick bleiben und (wenn keine schwerwiegenden Gründe

dagegensprechen) mit den Eltern abgestimmt werden, welche Unterstützungen das opfer als

Erstversorgung und zur Verarbeitung der Gewalterfahrung braucht. Auch hier kommt der

Fachberatungsstelle eine zentrale Funktion zu.

17 vgl. Abschnitt B. der Ausführungsbestimmungen im Erzbistum Köln
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 __ 8.3.14. Die Angehörigen der Kinder und Jugendlichen im Umfeld des Opfers:

Neben den Erziehungsberechtigten des opfers müssen auch alle weiteren Angehörigen von Kindern

und Jugendlichen, die in unserer Pfarrei an den gleichen Angeboten wie das opfer teilnehmen über

den Vorfall informiert werden.

Es bietet sich an, in zusammenarbeit mit der Fachberatungsstelle einen Informationsabend zu veranstalten. 

Auch hier gilt: Der Name des opfers und der des mutmaßlichen täters/der mutmaßlichen täterin darf nicht 

veröffentlicht werden. Ebenso sind allzu detaillierte Beschreibungen des Vorfalls zu vermeiden. 

Gleichwohl sind die Eltern über alle Maßnahmen zu informieren, die zum Schutz ihrer Kinder eingeleitet 

wurden. Vor allem sollte klargestellt werden, dass der täter/die täterin keinen Kontakt mehr zu den Mädchen 

und Jungen hat. Auch ist es wichtig, die Eltern darüber in Kenntnis zu setzen, dass es ggf. notwendig ist, mit 

allen (oder vereinzelten) Kindern im rahmen der weiteren Verdachtsaufklärung Gespräche zu führen. 

Hierbei ist jedoch sicherzustellen, dass diese Gespräche äußerst behutsam und nur von speziell geschulten 

Beratern/Beraterinnen durchgeführt werden. Ein Informationsabend bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Fragen 

einzugehen und Unsicherheit auszuräumen.

 __ 8.3.15 Unterstützung der Kinder bzw. Jugendlichen im Umfeld des Opfers:

Der Bedarf der Heranwachsenden nach Bearbeitung, Aufarbeitung und therapeutischer Unterstützung muss 

sensibel ermittelt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die Erziehungsberechtigten sind über 

die Maßnahmen zu informieren.

Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

  Gibt es Kinder und/oder Jugendliche, die bereits vor der Aufdeckung von den Grenzverletzungen

  und Übergriffen wussten und sich nun schuldig fühlen, da sie nicht gehandelt haben?

  Gibt es Anzeichen dafür, dass weitere Kinder oder Jugendliche in der Pfarrei opfer sexueller

  Übergriffe durch den täter/die täterin geworden sind?

_ 8.4 Unterstützung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter

Der Vorwurf, dass ein Kollege/eine Kollegin bzw. ein ehrenamtlicher Mitarbeiter sich sexuell übergriffig 

gegenüber Schutzbefohlenen verhalten hat, kann eine krisenhafte Situation im haupt bzw. ehrenamtlichen 

team auslösen. Unterschiedliche Gefühle kommen hier bei den einzelnen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zum 

tragen: wut, Ekel, Angst, zweifel an der Schuld des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin, aber auch zweifel an der 

eigenen Fachlichkeit. Diese widerstreitenden Gefühle können zu Spaltungen im team führen.

Daher sind im Rahmen der Fürsorgepflicht die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei der Be- und Verarbeitung des 

traumatischen Erlebnisses zu unterstützen. Dies kann z.B. in Form von Fortbildungen, Supervision, trauma-

arbeit und/oder therapeutischer Angebote von außen geschehen. wichtig ist, dass Angebote offeriert 

werden, die die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen berücksichtigen. Dabei ist auch 

zu berücksichtigen, wie intensiv Mitarbeiter in die Arbeit der Pfarrgemeinde involviert sind.
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_ 8.5. rehabilitationsmaßnahmen

Sollte ein Mitarbeiter fälschlicherweise unter Verdacht geraten sein, so gilt der Grundsatz: „Personen,

die fälschlicherweise einem Verdacht ausgesetzt waren, müssen konsequent rehabilitiert werden.“18

ziel muss sein, den zu Unrecht verdächtigten Mitarbeiter/die Mitarbeiterin sowohl sozial als auch in

seiner beruflichen Reputation vollständig zu rehabilitieren, wohlwissend, dass dieses Ziel mitunter

schwer zu erreichen ist. Dazu bedarf es folgender Schritte:

  All die Personen und Dienststellen müssen über die Aufklärung des unbegründeten Verdachts

  informiert werden, die vorab im zuge der Interventionsmaßnahmen über den Verdacht informiert 

  worden waren.

  Informationen an einen darüber hinaus gehenden Personenkreis werden mit dem betroffenen

  Mitarbeiter/der betroffenen Mitarbeiterin abgesprochen.

  Die Arbeit an dem Vertrauen zwischen dem zu Unrecht Verdächtigten, den anderen Mitarbeitenden 

  und der Leitungsebene der Pfarrgemeinde. Dazu bedarf es der Supervision.

_ 8.6. Antrag auf „Leistungen in Anerkennung des Leids“:

In Absprache mit der Ansprechperson ist zu klären, ob vom opfer bzw. den Betroffenen ein

Antrag auf „Leistungen in Anerkennung des Leids“ gestellt werden soll. Der Antrag erfolgt mit der

Unterstützung der Ansprechperson.19

_ 8.7 Vorgehen bei bleibend ungeklärter Situation

Besonders schwierig stellt sich die Situation dar, wenn der Verdacht auch am Ende der Aufklärungen

ungeklärt bleibt. zu klären ist, ob in dieser Situation noch eine tragfähige Grundlage für eine

zusammenarbeit gegeben ist und in welcher Form die zusammenarbeit aussehen kann. In jedem Fall

sicher zu stellen, dass das mutmaßliche opfer und der Verdächtigte nicht mehr aufeinander treffen.

Falls das Vertrauensverhältnis als nachhaltig geschädigt eingeschätzt wird, ist bei hauptamtlichen

Mitarbeitern zu prüfen, ob ein Aufhebungsvertrag ein sinnvoller und gangbarer weg ist.

18 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): runder tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
 privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. Seite 28. 2
19 vgl. Abschnitt E. der Ausführungsbestimmungen für das Erzbistum Köln
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_ 8.8. Nachhaltige Aufarbeitung

Umgang der Institution mit dem Geschehenen:

Im rahmen der Aufarbeitung eines Übergriffs oder Missbrauchs geht es darum, die präventiven

Maßnahmen und organisationsstrukturen der Pfarrei auf ihre wirksamkeit hin zu überprüfen und zu

überarbeiten.

In Abstimmung mit der Koordinationsstelle Prävention, mit der Fachberatung oder der Supervisorin/des 

Supervisors wird daran zu arbeiten sein, wie das Vorgefallene in die Identität der Pfarrei bzw. des jeweiligen 

teams integriert werden kann ohne in resignation oder Lähmung zu verfallen.

Natürlich geht es nicht zuletzt darum, dass die Pfarrei trotz des vermuteten oder nachgewiesenen

Missbrauchs arbeitsfähig bleibt.

Schließlich ist die Frage zu bearbeiten, mit welchen Maßnahmen verloren gegangenes Vertrauen zurück-

gewonnen werden kann.
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9. QUALItätSMANAGEMENt

Das Qualitätsmanagement ist fester Bestandteil des Schutzkonzeptes und stellt sicher, dass …

  Gültigkeitsdauern bzgl. EFz, Schulungen, Verhaltenskodex etc. im Blick bleiben

  die wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen turnusmäßig überprüft und die Maßnahmen

  ggf. den Erfordernissen angepasst werden.

  einmal jährlich Präventionsangebote geplant und terminiert werden

  (Präventionstheater, Infoveranstaltungen, workshops mit Gruppen oder auf Fahrten etc.) 

Einmal jährlich werden die präventionsrelevanten Dokumente der Pfarrei auf Ihre Gültigkeit hin 

überprüft. Ggf. werden die Dokumente neuerlich angefordert bzw. die entsprechenden Hilfestellungen 

(Schulungstermine, Antragsformulare etc.) zur Verfügung gestellt.

Diese Überprüfung wird anhand des Protokolles der großen Dienstbesprechung dokumentiert. 

Dabei gelten folgende Fristen:

 1.  Präventionsschulungen: Gültigkeit 5 Jahre

 2.  EFz: Gültigkeit 5 Jahre

 3.  Unterschrift Verhaltenskodex: einmalig

 4.  Unterschrift Selbstauskunftserklärung: einmalig

Die Kirchengemeinde verpflichtet sich im Sinne einer Selbstverpflichtung alle 2 Jahre mit haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeitern im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit das Thema Prävention zu

thematisieren. In diesem zusammenhang werden insbesondere

 1.  der Verhaltenskodex

 2.  die spezifischen Schutz- und Risikofaktoren des Arbeitsbereiches

 3.  die Beschwerdeordnung

 4.  Maßnahmen zur Mitbestimmung Minderjähriger

erinnernd thematisiert und der Status Quo reflektiert.

Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen wird regelmäßig überprüft und ggf. den

Erfordernissen angepasst, dazu gehört insbesondere:

 1.  Die Überprüfung und Überarbeitung der risikoanalyse im Abstand von 2 Jahren

 2.  Die Durchsicht und ggf. Überarbeitung/Ergänzung der Veröffentlichungen zum thema

  (Homepage, Flyer) im Abstand von 2 Jahren

 3.  Die Ergänzung und Fortschreibung des Schutzkonzeptes, ebenfalls nach 2 Jahren

  (Hierbei prüfen wir auch, ob neue Partner in der Pfarrei über das Schutzkonzept informiert

  werden müssen.)

Unterstützungsmöglichkeiten: Über die Dienststelle „Pastorale Begleitung“ ist Supervision jederzeit

 möglich. wir behalten im Blick, dies gegebenenfalls zur Beratung zu nutzen.
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KoPIErVorLAGEN



Benedikt Kremp, Pastoralreferent

Im Ferkulum 29
50678 Köln
Tel  0221 / 931842-26
mail: Benedikt.Kremp@st-severin-koeln.de

Köln, den 

Kath. Kirchengemeinde St. Severin Köln | Im Ferkulum 29, 50678 Köln

Guten Tag,

recht herzlichen Dank, dass Sie sich im Rahmen unserer Pfarrgemeinde im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit engagieren.

Uns ist als Pfarrgemeinde wichtig, dass Eltern uns vertrauen können und dass wir 
wirksam präventiv tätig sind gegen übergriffiges Verhalten und Missbrauch im Rahmen 
unserer Kinder- und Jugendarbeit. Daher ist Prävention bei uns ein wichtiges Thema 
und wir setzen die Vorgaben der Präventionsordnung im Erzbistum Köln und der 
Bundesregierung konsequent um.

Wir bitten dabei um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

Eine der Vorgaben der Bundesregierung ist, dass wir von Mitarbeitenden im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit ein erweitertes Führungszeugnis einfordern müssen.

Das Procedere dazu:

 Sie erhalten von uns diesen Umschlag mit den notwendigen Unterlagen zur 
Beantragung des Führungszeugnisses

 Sie suchen eines der Bezirksrathäuser auf und beantragen dort (am Infoschalter, 
ohne Nummer) mit dem entsprechenden Formular aus dem Umschlag das 
erweiterte Führungszeugnis (kostenbefreiter Antrag)

 Sie erhalten das Führungszeugnis per Post nach Hause und senden es 
zusammen mit den beiden weiteren Formularen (siehe weißer Umschlag) in dem 
farbigen portobefreiten Umschlag an die Präventionsstelle des Bistums

 Sie erhalten Führungszeugnis und Bescheinigung von der Präventionsstelle 
zurück

 Sie bewahren das Führungszeugnis bei sich auf und geben die Bescheinigung im
Pfarrbüro ab.

Durch dieses Verfahren wird das Führungszeugnis überprüft und zugleich der 
Datenschutz bzw. die Vertraulichkeit der Angaben gewahrt.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und für die Zeit, die sie für diese Maßnahme 
einsetzen.

Benedikt Kremp, Pastoralreferent

Kath. Kirchengemeinde St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln
Tel.: 93 18 42-0   Fax: 93 18 42-34   E-mail: pfarrbuero@st-severin-koeln.de

Kto.-Nr.: 400 20 44, Stadtsparkasse Köln, BLZ 370 501 98
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VErHALtENSKoDEX

Der nachfolgend beschriebene „Verhaltenskodex“ soll Grundlage unserer Arbeit in der Pfarrgemeinde

sein. Damit wollen wir für Kinder und Jugendliche in unserer Pfarrei sichere orte schaffen. Für uns sind dies 

orte, in denen sie sich wohl und sicher fühlen und in einer respektvollen und wertschätzenden Umgebung 

aufwachsen können1. Dieser Verhaltenskodex ist in einem kommunikativen Prozess entstanden, in den eine 

Vielzahl der Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen eingebunden waren. Viele der Verhaltensleitli-

nien sind in unserer Pfarrei seit Jahren erprobt und bewährt.

Grundregeln

4. HILFE HoLEN IST KEIN PETZEN!
Es ist uns wichtig, Kindern diesen Satz zu vermitteln, da es 

fatale Folgen haben kann, wenn Kinder davor zurückschrecken, 

Hilfe zu holen.

3. GESPRäcHS-REGEL
wir lassen uns gegenseitig ausreden und hören einander zu. 

wir sprechen respektvoll miteinander und stellen niemanden bloß.

2. RESPEKT-REGEL
Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt – auch im Konfl iktfall. 

Dazu gehört auch die pfl egliche Behandlung von Räumen, 

Einrichtungen und Materialien.

1. SToPP-REGEL
wenn jemand mit worten oder auch nur mit zeichen zeigt, 

dass ihm die Aktivität eines Anderen  (Nachlaufen, „Käbbeleien“, 

wegnehmen von Gegenständen, Beleidigungen) zu weit geht, 

dann ist die Aktivität sofort ein zu stellen. Es gilt besonders: 

„Niemand darf dich gegen deinen willen berühren.“

Diese vier Grundregeln können in den jeweiligen Gruppen alters- und kontextgerecht ausformuliert

werden und sind dann durch geeignete Maßnahmen zu schützen.

Darüber hinaus ist für einen effektiven Schutz von Kindern- und Jugendlichen eine hohe Achtsamkeit in 

folgenden Bereichen gemeinsame Arbeitsgrundlage in unserer Pfarrgemeinde:

1 Bisher haben alle haupt- und ehrenamtlichen Personen eine Selbstverpfl ichtungserklarung unterschrieben. Diese wird   
 vom Verhaltenskodex abgelost, zukunftig sind alle im Bereich der Kinder und Jugendarbeit tätigen Haupt- und Ehren-
 amtlichen vor Antritt der Arbeit mit dem Verhaltenskodex vertraut zu machen, bevor sie ihn unterschreiben.
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Nähe und Distanz

Wir nehmen individuelle Grenzempfi ndungen ernst und achten sie.

  wie viel Distanz die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen brauchen, bestimmen die Kinder

  und Jugendlichen, es sei denn – sie überschreiten dabei selbst Grenzen des Erwachsenen.

  Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte von Erwachsenen zu

  Minderjährigen dürfen nicht entstehen

  Methoden/Übungen/Spiele mit Körperkontakt sollten achtsam eingesetzt werden. Sie hängen

  von der Akzeptanz der Gruppe ab und erfordern hohe Refl ektion und Sensibilitat der MitarbeiterInnen.

  Bei extremen Nähebedürfnissen von Kindern wird die erwachsene Betreuungsperson in respektvoller   

  weise dafür Sorge tragen, dass ein situativ angemessenes Maß an Distanz gewahrt bleibt. 

  Auch Erwachsene dürfen Stop sagen, wenn Kinder und Jugendliche ihre Grenzen überschreiten.

  Betreuungspersonen wissen auch um ihre eigenen Distanzbedürfnisse und leben den Kindern und

  Jugendlichen vor, diese ernst zu nehmen.

  Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte zu Minderjährigen dürfen

  nicht entstehen. rollenschwierigkeiten (auch bei familiären Verbindungen …) werden angesprochen.

  Erwachsene können Kindern und Jugendlichen Verschwiegenheit zusagen, wenn es der Sache angemessen

   ist. Umgekehrt ist es unzulässig, dass Erwachsene von Kindern und Jugendlichen Verschwiegenheit ein  

  fordern und so Geheimnisse schaffen. Uns ist bewusst, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt. 

  wir nehmen uns zeit, mit den Betroffenen zu besprechen, was gerade passiert und wie es weitergeht.

  wenn wir mit Kindern oder Jugendlichen in der Pfarrei arbeiten, geschieht dies in den dafür 

  vorgesehenen räumen. Diese sind für andere zugänglich und dürfen nicht abgeschlossen werden.

  Finden Veranstaltungen in anderen räumen statt (z.B. Kommunionkatechese in der Privatwohnung), 

  so ist dies transparent und von der Sache her begründet.

1:1 Situationen

Situationen, in denen ein Erwachsener mit einem Kind oder Jugendlichen allein ist, sind, wenn

möglich zu vermeiden.

  Es ist darauf zu achten, dass dritte Erwachsene über 1:1-Situationen und deren Grund informiert sind   

  (Instrumentalunterricht; Erste Hilfe-Situation, Vier-Augen-Gespräch) (räume werden in diesen Fällen   

  nicht abgeschlossen). Ist dies nicht unmittelbar möglich, wird es baldmöglichst nachgeholt.

Verhaltenskodex
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Geschenke und Belohnungen

Geschenke und Belohnungen bleiben „im Rahmen“.

  Geschenke und Belohnungen an Kinder und Jugendliche sind transparent zu machen und müssen

  in wert und Umfang der Situation angemessen sein. Geschenke dürfen nicht genutzt werden, um

  Einzelne zu bevorzugen oder enge Bindungen/emotionale Abhängigkeiten zu erzeugen.

recht am Bild und Umgang mit Medien/sozialen Netzwerken

Wir achten das Recht am Bild und achten darauf, dass Heranwachsende nur mit altersgerechten Medien 

in Kontakt kommen.

  Medien, die wir Kindern und Jugendlichen zugänglich machen, sind pädagogisch- und altersangemessen.  

  Sollten Kinder und Jugendliche bereits unangemessene Medien zur Verfügung haben, thematisieren wir dies.

  Wenn jemand generell oder in einer bestimmten Lebenslage nicht fotografi ert (oder gefi lmt) werden   

  möchte, ist dies zu unterlassen.

  wenn Fotos o.ä. (auf denen Kinder/Jugendliche eindeutig erkennbar sind) in den Medien der Pfarrei 

  (oder in anderen Portalen des www) veröffentlicht werden, muss vorab das schriftliche Einverständnis   

  der Eltern vorliegen und die zustimmung des Kindes. wenn Fotos kommentiert werden, achten wir auf   

  eine respektvolle Ausdrucksweise.

  Mit den Daten der Kinder und Jugendlichen gehen wir entsprechend den Datenschutzregeln um.

  wir achten darauf, dass Kinder und Jugendliche selbst gut und angemessen mit Medien von und über   

  andere Kinder umgehen

Sprache und wortwahl

Wir verwenden in der Gemeinde keine sexualisierte und abwertende Sprache.

  wir verwenden in der Gemeinde keine sexualisierte und abwertende Sprache, dazu gehören: sexuelle   

  Anspielungen, Bloßstellungen, abfällige Bemerkungen, Vulgärsprache. wir vermeiden Ironie und 

  zweideutigkeiten im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, da diese oft nicht verstanden werden.

  Wir achten darauf, wie Kinder und Jugendliche untereinander kommunizieren. Je nach Häufi gkeit und   

  Intensität der Verwendung von sexualisierter Sprache, von Kraftausdrücken, abwertender Sprache, 

  sexuellen Anspielungen etc. weisen wir sie darauf hin und versuchen, im rahmen der Möglichkeiten 

  dieses Verhalten zu unterbinden.

  Kinder und Jugendliche werden in ihren Bedürfnissen unterstützt, auch wenn sie sich verbal noch

  nicht gut ausdrücken konnen.

  wir sprechen Kinder und Jugendliche grundsätzlich mit ihrem Vornamen an, es sei denn, sie wünschen   

  sich ausdrücklich eine andere Ansprache (z.B. Kathi statt Katharina). Wir verwenden keine übergriffi gen  

  und sexualisierten Spitznamen.

Verhaltenskodex
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Schutz der Intimsphäre, insbesondere bei Fahrten mit Übernachtung

Wir achten die Intimsphäre bei Toilettengängen und Waschsituationen, und wir achten bei der

Unterbringung auf Geschlechter- und Alters- Grenzen.

  wir achten darauf, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Fahrten jeweils getrennte zimmer 

  bzw. zelte haben. Auch eine geschlechtergetrennte Unterbringung ist für uns selbstverständlich.

  Bei Fahrten ist, wie auch sonst, darauf zu achten, dass beim Umziehen und im wasch- und toiletten-

  bereich die Intimsphäre der teilnehmerInnen geschützt wird. Erwachsene duschen sich nicht zusammen  

  mit Kindern und Jugendlichen.

  Mädchenzimmer werden, so der Betreuungsschlüssel das zulässt, von weiblichen Aufsichtspersonen

  betreut und Jungenzimmer von männlichen Aufsichtspersonen.

Fehlerkultur und Disziplinarmaßnahmen

Wir fordern in unserer Pfarrei eine fehleroffene Kultur, in der sich Menschen entwickeln können, auch 

wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln („Wenn man Fehler nicht machen darf, dann 

passieren welche“). Sie müssen aber die Möglichkeit haben, ihr Handeln zu refl ektieren und zu verändern. 

Mit Fehlern gehen wir konstruktiv um und beachten folgende Grundregeln:

  Fehler und Vorfälle sollten so früh wie möglich angesprochen werden

  wir unterbinden grenzverletzendes Verhalten konsequent

  wir nutzen keine verbale oder nonverbale Gewalt! wir weisen im Gesprach mit den Kindern und Jugend 

  lichen auf ein falsches Verhalten hin – und sprechen ggf. mit den Eltern.

  wenn wir einschüchterndes Verhalten, körperlicheÜbergriffe, zu große Nähe, verbale Gewalt u.ä. in der  

   Gemeinde beobachten, wird die Situation gestoppt, das Verhalten angesprochen und zum thema 

  gemacht und eine Veränderung eingefordert.

  Bei einer Konfl iktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer dritten Person.

  Sanktionen gestalten wir fair, transparent, altersgemäß und dem Verfehlen angemessen; sie erfolgen   

  zeitnah. Sanktionen werden im Leitungsteam abgesprochen, um eine Gleichbehandlung sicherzustellen.

Ich bin bereit auf der Grundlage dieses Verhaltenskodexes dafür zu sorgen, dass Kinder- und Jugendliche in 

unserer Pfarrgemeinde sichere und entwicklungsförderliche Bedingungen und Angebote erleben können.

Unterschrift  Datum  ort

Name in Druckbuchstaben

Verhaltenskodex



 

www.praevention-erzbistum-koeln.de 

 

 
 
 
 

Selbstauskunftserklärung 
 

Gemäß § 5 Absatz 1 Sätze 2 und 3 der „Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebefürftigen Erwachsenen (Präventionsordnung) im Erzbistum 
Köln“ 
 
 
 
 
 
 
Name, Vorname        Geburtsdatum 
 
 
 
 
 
 
Tätigkeit, Rechtsträger 
 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich keine Kenntnis von einem gegen mich eingeleiteten strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren  wegen eines der Straftatbestände im dreizehnten Abschnitt (Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung) des Strafgesetzbuches (StGB) oder der Einstellung eines solchen 
Verfahrens habe. 
 
Weiterhin verpflichte ich mich bei der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dem Rechtsträger 
hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. 
 
 
 
 
Ort, Datum         Unterschrift 
 
 
 
 



Problem gelöst! 

Problem gelöst!

Problem gelöst! 

Du sprichst mit dem Leiter/ der Leiterin deiner Gruppe.

Problem nicht gelöst?

Du wendest dich an Ruth Habeland oder Sarah Flucht

Du möchtest lieber mit jemandem außerhalb der Pfarrei sprechen?

Du wendest dich an den Kinderschutzbund:
Geschäftsstelle in der  Bonner Str. 151, 50968 Köln, 

Telefon: 0221/577770

Keine dieser Möglichkeiten hat Dir geholfen?

Du reichst eine offizielle Beschwerde ein.
Du findest eine Vorlage für deine Beschwerde

 auf der Homepage unserer Pfarrei

ANLIEGEN, FRAGEN, BEScHWERDEN?

Diese 3 Schritte musst du gehen:

1.

2.

3.



BESCHwErDEForMULAr FÜr KINDEr / JUGENDLICHE

Hier kannst du deine Beschwerde offi ziell loswerden. Du hast das Recht, dich über alles, was dich 

im Leben unserer Pfarrgemeinde bedrückt, zu beschweren. Wir nehmen deine Beschwerde ernst und 

hören dir zu. Damit wir deine Beschwerde bearbeiten können, brauchen wir einige Infos von dir: 

 1.  wie heißt du (Vor- und Nachname):   .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   

 2.  worüber möchtest du dich beschweren?   .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .  

  . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   

  . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .

  . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   

  . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   

  . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .  

 3.  was wünschst du dir, was wir tun sollen?   .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   

    Ich möchte angerufen werden.    

    Ich möchte ein persönliches Gespräch.    

 4.  wie  und wann können wir dich erreichen (z.B. telefon oder E-Mail oder Adresse):  

   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .   . .  

 5.  Möchtest du lieber mit einer Frau oder einem Mann sprechen?    

    Mit einer Frau 

    Mit einem Mann 

    Ist mir egal 

 

Was passiert als nächstes?

wir nehmen so schnell wie möglich Kontakt zu dir auf. Deine Beschwerde hier wird von ruth Habeland 

gelesen. wenn du lieber mit einem Mann sprechen möchtest, klären wir mit Dir, wer das sein kann. Im Normal-

fall erfährt niemand durch uns von deiner Beschwerde. wenn wir jemand anders mit einbeziehen müssen, um 

das Problem zu lösen, sprechen wir das vorher mit dir ab. 

Tipp: 

wenn dir das Beschwerdeformular nicht gefällt, kannst du uns auch selbst anrufen oder jemanden von uns 

nach einem Gottesdienst ansprechen. Vielleicht möchtest du auch lieber mit deinem Gruppenleiter sprechen. 

oder mit jemandem, den du kennst und zu dem du Vertrauen hast. 

Kontakte: 

Wir danken dir, dass du Kontakt zu uns aufgenommen hast und werden dich 

so gut wie möglich unterstützen! 

Mach’s gut!

ruth Habeland

0177/62 94 006 oder 

info@habeland.de 

Sarah Flucht 

0178/94 06 680 oder 

Sarah.Flucht@caritas-koeln.de



wICHtIGE INHALtE
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DEFINItIoNEN wICHtIGEr BEGrIFFE

Grenzverletzungen

Grenzverletzungen beschreiben ein einmaliges oder maximal gelegentliches unangemessenes

Verhalten, das zumeist unbeabsichtigt geschieht. Häufig geschehen diese aufgrund von fehlender

persönlicher oder fachlicher Reflexion oder weil, gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

konkrete regelungen für bestimmte Situationen nicht klar und transparent gemacht wurden.

Grenzverletzungen können aber auch willentlich über einen längeren zeitraum vollzogene

Handlungen sein, mit denen ein/e täter/in ein Kind „testet“.

Quelle: Erzbistum Köln – Koordinationsstelle Prävention (Hg.): Augen auf – Hinsehen und schützen. 

Informationen zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Köln 2015

Kindeswohlgefährdung

„Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, geistige und seelische wohl eines Kindes durch das 

tun oder Unterlassen der Eltern oder Dritter gravierende Beeinträchtigungen erleidet, die dauerhafte oder 

zeitweilige Schädigungen in der Entwicklung des Kindes zur Folge haben bzw. haben können.

Bei einer Gefährdung muss die Beeinträchtigung, die das Kind erleidet, gravierend sein und es muss die bio-

graphisch zeitliche Dimension beachtet werden.

Kindeswohl bezieht sich auf gegenwärtige, vergangene und auf zukünftige Lebenserfahrung und Lebens-

gestaltung eines Kindes.“

Quelle: Deutsches Jugendinstitut. Heinz Kindler, Susanna Lillig, Herbert Blüml, Annegret werner, Carsten rummel (Hg.): 

Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst. September 2004

Sexualisierte Gewalt

Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser ordnung umfasst neben strafbaren, sexualbezogenen

Handlungen auch sonstige sexuelle Übergriffe sowie Grenzverletzungen. Sie betreffen alle Verhaltens- und 

Umgangsweisen mit sexuellem Bezug, die gegenüber Einwilligungsunfähigen oder mit vermeintlicher Einwil-

ligung, ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen willen der schutzoder hilfebedürftigen Personen 

erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durchführung und Geheimhaltung sexualisier-

ter Gewalt. Strafbare sexualbezogene Handlungen sind Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetz-

buches (StGB) sowie weitere sexualbezogene Straftaten des StGB.

Quelle: Präventionsordnung, § 2 Abs. 1 & 2

Sonstige sexuelle Übergriffe sind nicht lediglich zufällige, sondern beabsichtigte Handlungen unterhalb

der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder

pflegerischen Umgang mit Minderjährigen (…) unangemessen und grenzüberschreitend sind.

Quelle: Präventionsordnung, § 2 Abs. 4

Sexuelle Übergriffe

Sexuelle Übergriffe sind klare Hinwegsetzungen über gesellschaftliche Normen, institutionelle regeln,

fachliche Standards und die individuellen Grenzen und verbalen, nonverbalen oder körperlichen

widerstände der opfer. Sie geschehen nicht zufällig oder aus Versehen.

Quelle: Erzbistum Köln – Stabsstelle Prävention & Intervention (Hg.): Augen auf – Hinsehen und schützen. 

Informationen zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Köln 2013. S. 5



Prüfraster
Empfehlungen zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeit hinsichtlich einer verpflichtenden Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses für kirchenamtliche Felder im Erzbistum Köln.

Tätigkeit/Angebot/  
Maßnahme

Verantwortliche, alleinige  
Leitung, die über eine 
einmalige Zusammenkunft 
hinaus geht. 
Zum Beispiel  
Gruppenleitung

Beschreibung der  
Tätigkeit Begründung

Programmdurchführung  
in einem beobachteten 
Rahmen unter Anwesenheit 
eines/r Leiters/in 
Zum Beispiel Filmnach- 
mittage, Bastelangebote,  
Ferienspiele, Stern- 
singeraktion

Dieses Prüfschema ist angelehnt an landes- und bundesweite Empfehlungen und entspricht den Anforderungen 
und Vorgaben aus dem Bundeskinderschutzgesetz.

1. 
Leiter/in von Gruppen,  
Treffs und dauerhaften bzw.  
regelmäßigen Programm-  
angeboten oder Veranstal- 
tungen (dauerhaft = bei  
täglichen Treffen mind.  
5 Tage; bei wöchentlichen  
Treffen mind. 6 Wochen)

Aufgrund der Tätigkeit und Funktion  
liegt in der Art (Leitungstätigkeit) ein 
besonderes Macht- und Hierarchie- 
verhältnis vor. Durch die Dauer (Regel-
mäßigkeit) kann eine besondere Nähe 
und Intensität des Kontaktes unterstellt 
werden.

2.  
Inhaltliche Verantwort- 
lichkeit  für ein  
Programmangebot bzw.  
eine Veranstaltung

Durch die Tätigkeit unter Beobachtung 
kann keine Macht- und Hierarchie- 
struktur angenommen werden.  
Der Einsatz findet unter Beobachtung  
statt und ist eingebunden in ein Auf-
sichtssystem.

4. 
Alle Tätigkeiten mit  
Übernachtung

Bei Übernachtungs- 
maßnahmen mit  
Minderjährigen

Auf Grund der gemeinsamen Übernach-
tung kann von einer erhöhten Intensität 
des Kontaktes zu Minderjährigen aus- 
gegangen werden.

JA

NEIN

NEIN

JA

Empfehlungen  
für erweitertes 

Führungszeugnis

Reine  
Unterstützungsarbeit 
Zum Beispiel in  
Gruppenarbeit,  
Jugendtreffs oder  
Veranstaltungen unter  
Aufsicht eines/r Leiters/in

3.  
Aushilfs- und Unter- 
stützungstätigkeiten ohne  
Übernachtung und ohne  
Alleinverantwortung

Art, Dauer und Intensität lassen kein 
besonderes Vertrauensverhältnis und 
keine Macht- und Hierarchiestruktur 
erwarten. Der Einsatz findet in der  
Regel unter Aufsicht statt.

7

Prüfraster
Empfehlungen zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeit hinsichtlich einer verpflichtenden Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses für kirchenamtliche Felder im Erzbistum Köln.

Tätigkeit/Angebot/  
Maßnahme

Verantwortliche, alleinige  
Leitung, die über eine 
einmalige Zusammenkunft 
hinaus geht. 
Zum Beispiel  
Gruppenleitung

Beschreibung der  
Tätigkeit Begründung

Programmdurchführung  
in einem beobachteten 
Rahmen unter Anwesenheit 
eines/r Leiters/in 
Zum Beispiel Filmnach- 
mittage, Bastelangebote,  
Ferienspiele, Stern- 
singeraktion

Dieses Prüfschema ist angelehnt an landes- und bundesweite Empfehlungen und entspricht den Anforderungen 
und Vorgaben aus dem Bundeskinderschutzgesetz.

1. 
Leiter/in von Gruppen,  
Treffs und dauerhaften bzw.  
regelmäßigen Programm-  
angeboten oder Veranstal- 
tungen (dauerhaft = bei  
täglichen Treffen mind.  
5 Tage; bei wöchentlichen  
Treffen mind. 6 Wochen)

Aufgrund der Tätigkeit und Funktion  
liegt in der Art (Leitungstätigkeit) ein 
besonderes Macht- und Hierarchie- 
verhältnis vor. Durch die Dauer (Regel-
mäßigkeit) kann eine besondere Nähe 
und Intensität des Kontaktes unterstellt 
werden.

2.  
Inhaltliche Verantwort- 
lichkeit  für ein  
Programmangebot bzw.  
eine Veranstaltung

Durch die Tätigkeit unter Beobachtung 
kann keine Macht- und Hierarchie- 
struktur angenommen werden.  
Der Einsatz findet unter Beobachtung  
statt und ist eingebunden in ein Auf-
sichtssystem.

4. 
Alle Tätigkeiten mit  
Übernachtung

Bei Übernachtungs- 
maßnahmen mit  
Minderjährigen

Auf Grund der gemeinsamen Übernach-
tung kann von einer erhöhten Intensität 
des Kontaktes zu Minderjährigen aus- 
gegangen werden.

JA

NEIN

NEIN

JA

Empfehlungen  
für erweitertes 

Führungszeugnis

Reine  
Unterstützungsarbeit 
Zum Beispiel in  
Gruppenarbeit,  
Jugendtreffs oder  
Veranstaltungen unter  
Aufsicht eines/r Leiters/in

3.  
Aushilfs- und Unter- 
stützungstätigkeiten ohne  
Übernachtung und ohne  
Alleinverantwortung

Art, Dauer und Intensität lassen kein 
besonderes Vertrauensverhältnis und 
keine Macht- und Hierarchiestruktur 
erwarten. Der Einsatz findet in der  
Regel unter Aufsicht statt.

7



PäDAGoGISCHE GrUNDrEGELN

4. HILFE HoLEN IST KEIN PETZEN!
Es  ist wichtig, dass Ihr Euch traut Hilfe zu holen. 

Denn es kann manchmal schlimme Folgen haben, 

wenn man keine Hilfe holt.

3. GESPRäcHS-REGEL
wir lassen uns gegenseitig ausreden und hören einander zu. 

wir sprechen respektvoll miteinander und stellen niemanden bloß.

2. RESPEKT-REGEL
Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt – auch im Konfl iktfall. 

Dazu gehört auch die pfl egliche Behandlung von Räumen, 

Einrichtungen und Materialien.

1. SToPP-REGEL
wenn jemand mit worten oder auch nur mit zeichen zeigt, 

dass ihm die Aktivität eines Anderen  (Nachlaufen, „Käbbeleien“, 

wegnehmen von Gegenständen, Beleidigungen) zu weit geht, 

dann ist die Aktivität sofort ein zu stellen. Es gilt besonders: 

„Niemand darf dich gegen deinen willen berühren.“



BErAtUNGS- UND BESCHwErDEwEGE

Wir legen Wert auf eine fehleroffene Kultur und schaffen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik und

Unzufriedenheit sowie Wünsche zu äußern bis hin zu einer offi ziellen Beschwerde.

Beschwerdewege und Ansprechpartner

Gibt es Anlass zur Beschwerde sehen wir zunächst das Gespräch mit dem Gruppenleiter oder der

betreffenden Gruppe angezeigt. Kinder, Jugendliche und Eltern haben in unserer Pfarrei die

Möglichkeit sich zum zweck der Beratung oder Beschwerde an folgende interne oder externe

Ansprechpartner zu wenden:

 1.  Verantwortliche des Angebotes / der Gruppe

   Instrumentalunterricht

   (Martin ziegler, offene Jazzhausschule e.V., tel.: 0221/13 05 65 25 – martin.ziegler@jazzhausschule.de)

   Kinderliturgiekreis  

   (Annette Blazek, Pastoralreferentin, tel.: 0178/197 60 02  – Annette.Blazek@st-severin-koeln.de)

   Kleinkindergottesdienst 

   (Claudia Leesmeister, Johannes Quirl, tel.: 0221/93 18 42-0 – johannes.quirl@st-severin-koeln.de)

   Familienwochenenden 

   (Annette Blazek, Pastoralreferentin, tel.: 0178/197 60 02  – Annette.Blazek@st-severin-koeln.de)

   Messdiener 

   (Annette Blazek, Pastoralreferentin, tel.: 0178/197 60 02  – Annette.Blazek@st-severin-koeln.de)

   Leiterrunde (Sarah Flucht, tel.: 0178/940 66 80 – Sarah.Flucht@caritas-koeln.de) 

   Känguruchor (ralf riehl)

   Kinderchor (Gerd Schmidt)

   Jugend rund um den Chlodwigplatz (thomas oestermann, Nicoletta die Manno)

   Got Elsaßstraße (Markus Heuel, tel.: 0221/32 65 31 – markus.heuel@caritas-koeln.de)

   Malteserjugend (Andrea Lux – andrea.lux@malteser-jugend-koeln.de)

   Kita St. Josephshaus (Maria Ivankovic – kitajosefshaus@netcologne.de)

   Kita rolandstraße (Erika Pauly-Schwelgin – kindertagesstaette@dpsg-koeln.de)

 2.  Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinde: ruth Habeland 

  (tel.: 0177/62 94 006 – info@habeland.de)

Sollte der beschrittene weg nicht zu einer merklichen Verbesserung der Situation führen, haben Kinder, 

Jugendliche und Eltern die Möglichkeit einer offi ziellen Beschwerde mit verbindlichen Verfahrensregeln. 

Ausgeschlossen sind Beschwerden bzgl. Geschmacksfragen, wie z.B. Essen, Liedauswahl, Gestaltung des 

Blumenschmucks bei der Erstkommunion o.ä.

Anliegen und Unzufriedenheit werden im Normalfall über einen der oben genannten wege zu bearbeiten sein. 

In Fällen, wo für den Beschwerdeführer eine außenstehende Stelle wichtig ist, steht der Kinderschutzbund 

hier nachrangig zur Verfügung:

 3.  Ansprechpartner des Bistums nach der dort geltenden Interventions- und Beschwerdeordnung

 4.  Kinderschutzbund Köln e.V. oder die Fachberatungsstelle: Katholische Beratungsstelle für Eltern, 

  Kinder und Jugendliche (Arnold-von-Siegen-Straße)



PäDAGoGISCHES MAtErIAL



10 wICHtIGE KINDErrECHtE zUM SCHNELLMErKEN 
 UND wEItErSAGEN

Gesundheit: Kinder sollen gesund leben, Geborgenheit fi nden und keine Not leiden müssen.

Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder müssen im Krieg und auf der Flucht besonders 
geschützt werden.

Information, freie Meinungsäußerung und Beteiligung: Kinder haben das recht, sich alle Informationen 
zu beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten. Kinder sollen bei allen Fragen, die 
sie betreffen, mitbestimmen und sagen, was sie denken.

Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung: Kinder mit Behinderungen sollen besonders 
umsorgt und gefördert werden, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können.

Gleichheit: Kein Kind darf benachteiligt werden.

Gewaltfreie Erziehung: Kinder haben das recht, ohne Gewalt aufzuwachsen und erzogen zu werden.

Bildung: Kinder sollen lernen und eine Ausbildung machen dürfen, die ihren Bedürfnissen und 
Fähigkeiten entspricht.

Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung: Kinder haben das recht vor Gewalt, Missbrauch 
sowie sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt zu werden.

Freizeit, Spielen und Erholung: Kinder müssen freie zeit haben, sie sollen spielen und sich erholen dürfen.

Elterliche Fürsorge: Jedes Kind hat das recht mit seinen Eltern aufzuwachsen, auch wenn diese nicht 
zusammenwohnen. Geht das nicht, dann sollen sich zum Beispiel Pfl egeeltern um das Kind kümmern.

1
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Quelle: „Die Rechte der Kinder – von logo! einfach erklärt“, Oktober 2014, 1. Aufl age
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GEBEt FÜr MäDCHEN

Guter Gott, Manchmal fühle ich mich schwach und klein, 

weil ich etwas nicht geschafft habe, 

weil andere mich ins zweifeln über mich selbst gebracht haben, 

weil ich dem Vergleich mit anderen nicht standhalten kann. 

Aber du beschützt mich vor Menschen, die mir einreden, 

dass ich nicht gut genug bin, die mich auf Leistungen festlegen wollen 

oder die von mir erwarten, so zu sein, wie sie mich haben wollen. 

Du bist für mich da und machst mich stark. Gott, du schaust mich liebevoll an und sagst: 

„Du bist wundervoll gemacht“. 

Und ich blicke zögernd in den Spiegel und frage mich: Meinst du das ernst? 

Meinst du ernst, dass ich vollkommen bin in deinen Augen? 

Du meinst es wohl ernst, sonst hättest du es nicht gesagt über deine Menschen.

Du hast mich gemacht, wie könntest du es dann nicht gut gemacht haben? 

Ich bin wunderbar gemacht, so wie ich bin, eben weil ich ich bin. 

Lass mich das sehen, wenn ich in mich skeptisch anschaue. 

Lass mich das sehen, wenn andere mich skeptisch anschauen. 

Schenk mir deine liebevollen Gedanken über mich – und lass mich stark werden unter deinem Schutz.

 Alles – meinen Körper, meine Seele, meinen Geist – lege ich in deine Hand. 

Denn da ist es sicher. 

Amen

GEBEt FÜr JUNGEN

Herr, mein Gott, ich möchte der Junge sein der ich bin. 

Man sagt, dass ich stark sein soll und gefühlvoll, 

schlau und dennoch gehorsam, 

leistungsorientiert und locker, 

gesund und doch krank sein können, 

erfolgreich soll ich sein und rücksichtsvoll, 

machomäßig und kontrolliert, 

furchtlos und sensibel … 

Herr, mein Gott, das ist zu viel für mich, 

als Junge bin ich auch nur ein Mensch. 

Ich möchte der sein, der ich bin. 

„Ich bin bei euch“, sagst du Gott.

 Sei bei mir und hilf mir der zu werden, der ich bin und der ich sein kann. 

Schenke mir, dass es mir als Junge gut geht. 

Lass mich Freude an meinem Körper haben, 

an meinen Gedanken und an dem, was ich schaffe. 

Gib mir Mut, meine Gefühle wahrzunehmen und zu ihnen zu stehen. 

Herr, mein Gott, ich möchte der Junge sein, der ich bin. 

Amen

http://www.ejwue.de/fi leadmin/ejwue/upload/Menschenskinder_stark2012-4.pdf

Die Sorge um einen achtsamen Umgang miteinander darf sich auch in unserer Glaubenspraxis wiederfi nden. 

Wir empfehlen folgende Gebete, die sorgsam eingesetzt werden sollten und situationsbedingt abgewandelt 

werden können. Sie sind zu eher präventiven Zwecken gedacht. 



wAS tUN, wENN



Hinschauen

Das A und O ist Hinschauen statt Wegschauen!

Wahrnehmung abgleichen

Wenn möglich die eigene Wahrnehmung mit einem anderen Betreuer 
abgleichen und dann gemeinsam handeln.

Situation stoppen und Beobachtung ansprechen

Eventuell musst Du Hilfe holen, um die Situation stoppen zu können. 
Bei einem Übergriff durch Dritte kann es nötig sein, die Polizei zu alarmieren.

auf Verhaltensregeln hinweisen und 
auf eine Verhaltensänderung hinarbeiten

zu einer angemessenen Entschuldigung anleiten

bei massiven Grenzverletzungen oder Übergriffen
den Vorfall dokumentieren …

… und Ruth Habeland oder christian Türnich informieren.

INtErVENtIoN BEI GrENzVErLEtzUNGEN



INtErVENtIoNEN BEI VErDACHt EINES (SEXUELLEN) ÜBErGrIFFS

Eigene Wahrnehmung ernst nehmen

Ruhe bewahren

betroffenes Kind bzw.
Jugendlichen beobachten

gegebenfalls ermutigen 
darüber zu sprechen

NIcHT versprechen über alles zu schweigen, 
denn das kann man oft nicht halten.

KEINEN Druck auf den jungen Menschen ausüben.

Zweifelsfrei Partei für den jungen Menschen ergreifen
„DU BIST NIcHT ScHULD“

Auch Berichte über kleinere Grenzverletzungen ernst 
nehmen – oft erzählen Kinder zunächst nur einen Teil 

des Vorgefallenen.

KEINE eigenen Nach-
forschungen anstellen

Eigene Wahrnehmung mit 
zweitem Betreuer abgleichen

Beobachtungen 
protokollieren

Ruth Habeland oder 
christian Türnich informieren

Gegebenfalls Hilfe vom 
Kinderschutzbund oder

Gefährdungshilfe-
Sofort-Dienst der Stadt Köln 

in Anspruch nehmen

Täterperson NIcHT mit dem 
Verdacht konfrontieren



LItErAtUrHINwEISE

Hilfreiches Material für Gruppenleiter

  Faltblatt: Kinderrechte unterwegs 

  Ein Leitfaden für Leiterinnen und Leiter von Ferienfahrten 

  www.praevention-erzbistum-koeln.de

  Materialordner "Schutz vor sexueller Gewalt auf Ferienfreizeiten"

  (herausgegeben von der Kirchlichen Jugendarbeit im Erzbistum Freiburg)

  Mit einer Schulung für Freizeitleiter/innen, Checklisten, ansprechenden Arbeitmaterialien

  und einer CD mit allen wichtigen Unterlagen.

  www.schutz.kja-freiburg.de

  Materialliste der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz

  Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz in Münster 

  hat eine umfangreiche Liste mit Arbeitshilfen, Dokumenten und Medien zum thema 

  „Prävention von sexueller Gewalt“ zusammengestellt.

  www.praevention-im-bistum-muenster.de/fi leadmin/user_upload/praevention/downloads/Dokumente/  

  Materialien_Praevention.pdf

  Materialhinweise der Mitgliedsverbände des BDKJ (Hrsg.: BDKJ Bundesvorstand)

  Die Jugendverbände des BDKJ verfolgen schon immer den Präventionsgedanken und einige

  haben in ihren Ausbildungskonzepten spezielle Ausbildungsmodule zum thema vorgesehen.

  Hier sind Materialhinweise der Mitglieds- und Diözesanverbände aufgelistet.

  www.bdkj.de/themen/praevention/

  Hilfreiche Internetseiten

  www.praevention-erzbistum-koeln.de

  www.praevention-kirche.de

  www.zartbitter.de

  www.kein-raum-fuer-missbrauch.de



KoNtAKtLIStE FÜr NotFäLLE1

Notfallteam in St. Severin

 ruth Habeland

 Präventionsfachkraft der Pfarrgemeinde

 0177/62 94 006 ; info@habeland.de

 Johannes Quirl

 Leitender Pfarrer von St. Severin

 0221/93 18 42-0 ; johannes.quirl@st-severin-koeln.de

 Christian türnich

 Verwaltungsleiter

 01520/89 74 863 ; christian.tuernich@st-severin-koeln.de

 Elisabeth wessel

 Präventionsteam / Pfarrgemeinderat

 0221/34 64 604 ; elisabeth.wessel@gmx.de

 Sarah Flucht

 Pädagogische Fachkraft für die Jugend

 0178/940 66 80 ; Sarah.Flucht@caritas-koeln.de

Ansprechpersonen des Erzbistums Köln

 Hildegard Arz – 01520/16 42-234

 Dr. Emil Naumann – 01520/16 42-394

Notfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge

 Gefährdungssofortdienst im Jugendamt der Stadt Köln

 (24h-rufbereitschaft) – 0221 / 221-91999

Beratungseinrichtungen

 Kinderschutzbund e.V. ,Geschäftsstelle Köln

 Bonner Straße 151, 50968 Köln

 0221/57 77 70 – www.kinderschutzbund-koeln.de

 Katholische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und

 Jugendliche (Erziehungs- und Familienberatung)

 Arnold-von-Siegen-Straße 8, 50678 Köln

 0221/60 60 85 4-0 – sekretariat@beratung-in-koeln.de

Vertretung im Urlaub- oder Krankheitsfall

Michael wissen

Stellvertretender Vorsitzender 

des Kirchenvorstandes

der/die jeweilige Vorsitzende des 

Personalausschusses des Kirchenvorstandes

thomas Soekefeld

Pfarrgemeinderat

0221/96 59 073 ; t.soekefeld@johannesbund.de

1 Weitere Ansprechpartner für verschiedene Gruppen fi nden Sie im Schutzkonzept, Kapitel 6 (Beratungs- und Beschwerdewege).
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11. IMPrESSUM

VisdP: Pfarrer Johannes Quirl

Katholische Kirchengemeinde St. Severin Köln

Im Ferkulum 29, 50678 Köln

telefon: 0221/93 18 42-0

redaktion: Benedikt Kremp, Elisabeth wessel

Gestaltung: Holger Schäfers

Copyrights:

Alle Inhalte, Texte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur nach Rücksprache mit 

der redaktion (Kontakt über das Pfarrbüro, siehe oben) benutzt oder vervielfältigt werden.


